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PRÄAMBEL

Die Kirche versteht sich als „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung 
mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“1. Sie muss sich daher im Auf-
trag Christi und in der Kraft des Geistes wie Jesus Christus selbst, der in ihr und 
durch sie gegenwärtig ist, den Menschen in ihren vielfältigen Nöten zuwenden 
und ihnen durch Wort und Tat die Liebe und das Leben Gottes schenken2. So er-
öffnet sie den Menschen einen Weg in die Zukunft und hilft ihnen, aus der Kraft 
der Hoffnung die Gegenwart zu meistern.

Diese Sendung kann die Kirche nur erfüllen, wenn das ganze Gottesvolk und je-
des seiner Glieder die Verantwortung dafür erkennt und übernimmt. Das Zweite 
Vatikanische Konzil weist auf diese gemeinsame und besondere Verantwortung 
immer wieder hin3. Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepub-
lik Deutschland hat vor allem in den Beschlüssen „Verantwortung des gesamten 
Gottesvolkes für die Sendung der Kirche“ und „Die pastoralen Dienste in der Ge-
meinde“ die Ergebnisse des Konzils auf die Situation der Kirche in unserem Land 
hin konkretisiert.

Im Rahmen der gesamtkirchlichen Ordnung soll die Synodalordnung für das Bis-
tum Limburg die gemeinsame Verantwortung aller Glieder des Gottesvolkes - Bi-
schöfe, Priester, Diakone und Laien - für die Sendung der Kirche im Bistum und 
zugleich die besondere Eigenart der einzelnen Träger dieser Verantwortung dar-
stellen und regeln.

Damit wird aufgegriffen und weitergeführt, was im Bistum Limburg seit Jahr-
zehnten als „gemeinsamer Weg“ (Synodos) gelebt und erfahren wird: Die am 
07.10.1947 veröffentlichten „Satzungen der Katholischen Aktion im Bistum Lim-
burg“ haben während zwanzig Jahren sowohl den apostolischen Einsatz der 
Laien wie das Zusammenwirken von Bischof, Priestern und Laien auf der Ebene 
der Gemeinde, der Bezirke und des Bistums angeregt, gestützt und gefördert. Sie 
wurden am 01.12.1968 durch eine vorläufige „Synodalordnung für das Bistum 
Limburg“ abgelöst, welche im Anschluss an die Beschlüsse des Zweiten Vatika-
nischen Konzils erarbeitet worden war und nach einer Zeit der Erprobung eine 
endgültige Form finden sollte.

Die Erfahrungen mit dieser Synodalordnung in den verschiedenen Gremien des 
Bistums einerseits, die Beschlüsse der Gemeinsamen Synode und die gesamt-
kirchlichen Weisungen andererseits, haben in dem Text der Synodalordnung 
ihren Niederschlag gefunden. Die gesellschaftlichen und kirchlichen Entwick-

SynO
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lungen machten immer wieder Anpassungen der Synodalordnung notwendig. 
Zuletzt erfolgte eine Anpassung an die veränderte Struktur des Bistums mit fünf 
Regionen und 49 Pfarreien. Auch die diözesanen Gremien wurden in Zusam-
mensetzung und Aufgabenstellung an neue Gegebenheiten angepasst. Nach 
wie vor dient diese Ordnung dem Ziel, dass Bischof, Priester, Diakone und Laien 
in syn-odalen Gremien einen gemeinsamen Weg suchen, um den Heilsauftrag 
Christi in der Kirche entsprechend den Anforderungen unserer Zeit zu erfüllen.

Zum Volke Gottes gehören Männer wie Frauen in gleicher Weise. Der „Gleichheit 
nach dem Evangelium“ und der „Gleichberechtigung von Frau und Mann vor den 
großen Taten Gottes, wie sie im Wirken und Reden Jesu von Nazareth offenkun-
dig geworden ist“4, entspricht es, dass nach der Synodalordnung selbstverständ-
lich alle Ämter und Dienste, die Laien ausüben können, Frauen und Männern of-
fenstehen.

Synodale Gremien im spezifischen Sinn sind die Räte, in denen Bischof, Regional-
leitung und Pfarrer mit den Vertretern des Gottesvolkes in allen Aufgaben der 
Kirche zusammenwirken, die eines gemeinsamen Planens und Handelns bedür-
fen. Es sind dies
a)	 auf der Ebene der Kirchengemeinde: der Pfarrgemeinderat;
b)	 auf der Ebene der Region: der Regionalsynodalrat;
c)	 auf der Ebene der Diözese: der Diözesansynodalrat.

In Beziehung zu den Räten und ggf. als Wahlgremien können außerdem Körper-
schaften bestehen, in denen Laien, Geistliche und Ordensleute ihre Erfahrungen 
austauschen und ihre gesellschaftliche Verantwortung durch gemeinsame Bera-
tungen und Entschließungen wahrnehmen. Es sind dies 
a)	 auf der Ebene der Kirchengemeinde: der Pfarrgemeinderat, der zusätzlich zu 

seiner Aufgabe als Synodalrat der Pfarrgemeinde auch diese Funktion ausübt;
b)	 auf der Ebene der Region: die Regionalversammlung;
c)	 auf der Ebene der Diözese: die Diözesanversammlung.

Der Priesterrat ist die Vertretung des Presbyteriums der Diözese. Er berät den Bi-
schof in allen Fragen, die Dienst und Leben der Priester betreffen Die Mitglieder 
des Priesterrates sind Teil des Seelsorgerates.

SynO
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Der Seelsorgerat repräsentiert die vom Bischof mit Aufgaben in der Seelsorge 
beauftragten Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten. Er berät den 
Bischof in Fragen, die der Bischof ihm vorlegt.

Der Ordensrat ist die vom Bischof anerkannte Arbeitsgemeinschaft der Ordens-
leute im Bistum Limburg. Er dient dazu, gegenseitig Erfahrungen auszutauschen 
und der Bistumsleitung Vorschläge zur Zusammenarbeit zwischen den Ordens-
gemeinschaften und der Diözese zu unterbreiten.

Die Gemeinderäte der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache und 
der Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache sind zusätzlich 
Vertretungskörperschaften der in der Diözese lebenden Katholiken anderer Mut-
tersprache.

Der Seelsorgerat und der Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Mutterspra-
che nehmen an der Arbeit des Diözesansynodalrates durch von ihnen entsandte 
Vertreter teil.

Für die Verwaltung des Kirchenvermögens bzw. für die Wahrnehmung von Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Diözesankirchensteuer sind Gremien tätig, de-
ren Mitglieder überwiegend von den Räten gewählt werden. Es sind dies
a)	 auf der Ebene der Kirchengemeinde: der Verwaltungsrat;
b)	 auf der Ebene der Diözese: der Diözesankirchensteuerrat.

Für das Leben der Kirche und ihre Präsenz in der Gesellschaft ist eine in Verbän-
den organisierte Form des Apostolates von großer Bedeutung. Als freiwillige Zu-
sammenschlüsse von Katholiken sind die katholischen Verbände in eigener Initi-
ative und Verantwortung tätig. Räte und Verbände ergänzen sich gegenseitig.5 

SynO

1 	 Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die Kirche, Nr. 1.
2 	 Vgl. Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschluss: Die pastoralen 

Dienste in der Gemeinde; 2.2.1.
3 	 Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret über das Apostolat der Laien, Nr. 1; Dogmatische Konstitution über 

die Kirche, Nr. 30-38; Konstitution über die heilige Liturgie, Nr. 26-40; Dekret über die Hirtenaufgabe der 
Bischöfe in der Kirche, Nr. 16-18.

4 	 Johannes Paul II., Mulieris dignitatem Nr. 16.
5 	 Vgl. Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschluss: Verantwortung des 

ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche, Teil II.
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Artikel I
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Die Vorschriften der §§ 1 bis 12 gelten für alle in dieser Synodalordnung genann-
ten Gremien, sofern für einzelne Gremien nichts anderes festgelegt ist.
Bei der Mandatierung der synodalen Gremien muss eine geschlechtergerechte 
Verteilung der Mandate angestrebt werden.

§ 1 Wahlberechtigung

(1) 	 a)	 Wahlberechtigt zum Pfarrgemeinderat sind die Katholiken, die am Wahl-
tag das sechzehnte Lebensjahr vollendet und in der Kirchengemeinde seit 
vier Wochen ihren Hauptwohnsitz haben.

	 b)	 Wahlberechtigt sind auch Katholiken, die ihren Hauptwohnsitz nicht in 
der Kirchengemeinde, jedoch im Bistum Limburg haben, sofern sie am Le-
ben der Pfarrei aktiv teilnehmen, nicht für einen anderen Pfarrgemeinde-
rat kandidieren und die übrigen Voraussetzungen für die Wahlberechti-
gung erfüllen. Sie haben spätestens vier Wochen vor dem Wahltag durch 
eine Bescheinigung des Pfarramts ihrer Wohnortpfarrei nachzuweisen, 
dass sie aus dem dortigen Wählerverzeichnis ausgetragen werden.

	 c)	 Das Wahlrecht darf nur in einer Kirchengemeinde ausgeübt werden.

(2)		 Wahlberechtigt zu den synodalen Gremien der Regionen- und Diözesane-
bene sind die stimmberechtigten Mitglieder der Wahlgremien.

(3)		 Nicht wahlberechtigt ist derjenige,
	 a) 	 für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur
		  vorübergehend nach staatlichem Recht bestellt ist;
	 b) 	wer aufgrund gerichtlicher Anordnung in einem psychiatrischen Kranken- 
		  haus, einer Erziehungsanstalt oder in der Sicherungsverwahrung unterge-

bracht ist;
	 c) 	wer nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts aus der Kirche ausgetre-

ten ist;
	 d) 	wer durch kirchenbehördlichen Entscheid von den allen Kirchenmitglie-

dern zustehenden Rechten ausgeschlossen ist.

§ 2 Wählbarkeit

(1)		 Wählbar sind wahlberechtigte Katholiken, die
	 a)	 das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben;
	 b)	 das Sakrament der Firmung empfangen haben;

SynO
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	 c)	 im Bistum Limburg am Wahltag seit mindestens drei Monaten ihren 
Hauptwohnsitz haben;

	 d) 	ordnungsgemäß zur Wahl vorgeschlagen sind und ihrer Kandidatur zuge-
stimmt haben.

(2)		 Wählbar für den Pfarrgemeinderat sind auch Katholiken, die ihren Haupt-
wohnsitz nicht in der Kirchengemeinde, jedoch im Bistum Limburg haben, 
sofern sie am Leben der Pfarrei aktiv teilnehmen, nicht für einen anderen 
Pfarrgemeinderat kandidieren und die übrigen Wählbarkeitsvoraussetzun-
gen erfüllen. Ihre Zahl darf ein Drittel der Zahl der nach § 17 Abs. 1 Buchst. b 
zu wählenden Mitglieder nicht übersteigen.

(3)		 In die synodalen Gremien können Geistliche, Ordensleute und Laien gewählt 
werden.

(4)		 Nicht wählbar sind Beschäftigte im kirchlichen Dienst
	 a)	 in der Pfarrei tätige Personen für den Pfarrgemeinderat. Dies gilt nicht für 

Aushilfskräfte, die weniger als drei Monate im Jahr beschäftigt sind.
	 b)	 auf der Ebene der Region tätige Personen für den Regionalsynodalrat und 

die Regionalversammlung, es sei denn, sie werden als Mitglieder des Regi-
onalsynodalrat gemäß § 44 Abs. 1 Buchst. d SynO gewählt;

	 c)	 auf der Ebene des Bistums tätige Personen für die Diözesanversammlung 
und den Diözesansynodalrat.

(5)		 Für den Pfarrgemeinderat sind nebenberuflich als Diakone in der Pfarrei täti-
ge Personen nicht wählbar.

(6)	 	Für den Diözesansynodalrat sind die Mitglieder der kurialen Organe gemäß 
Bistumsstatut nicht wählbar.

(7)		 Nach zweimaliger Wiederwahl als Vorsitzender eines synodalen Gremiums 
ist das Mitglied für die folgende Amtszeit als Vorsitzender nicht wählbar.

§ 3 Einspruchsrecht und Wahlprüfungskammer

(1)		 Gegen die Gültigkeit von Wahlen kann jeder Wahlberechtigte innerhalb ei-
ner Frist von zwei Wochen nach dem Wahltag Einspruch einlegen. Der Ein-
spruch ist schriftlich beim Bischöflichen Ordinariat - Diözesansynodalamt - 
einzureichen und zu begründen.

		 Maßgebend für die Wahrung der Frist ist das Datum des Poststempels.

(2)		 Dem Kirchenanwalt beim Bischöflichen Gericht steht das Einspruchsrecht in-
nerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Wahl zu.
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(3)		 Die Erledigung des Einspruchs geschieht gemäß der „Ordnung für das Wahl-
prüfungsverfahren im Bistum Limburg“.

(4)		 Der Einspruch hindert weder die Konstituierung noch die weitere Arbeit 
des jeweiligen Gremiums, es sei denn, die Wahlprüfungskammer bzw. der 
Einspruchsausschuss hätte eine dem entgegenstehende einstweilige Anord-
nung erlassen.

(5)		 Beim Bischöflichen Offizialat werden eine oder mehrere Wahlprüfungskam-
mern gebildet. Sie entscheiden über alle eingelegten Einsprüche oder Be-
schwerden bei Wahlen zu synodalen Gremien.

(6)		 Eine Wahlprüfungskammer besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisit-
zern. Ihre Amtszeit beginnt am Tag der Wahlen zu den Pfarrgemeinderäten 
und dauert bis zu den Pfarrgemeinderatswahlen für die nächste Amtszeit.

(7)		 Der Vorsitzende einer Wahlprüfungskammer wird von dem für den syno-
dalen Bereich zuständigen Bischofsvikar aus den beim Bischöflichen Gericht 
tätigen Richtern ernannt. Die Beisitzer werden vom Diözesansynodalrat ge-
wählt. Sowohl für den Vorsitzenden der Wahlprüfungskammer als auch für 
die Beisitzer sind Stellvertreter zu benennen. Sie müssen die Befähigung zum 
Richteramt haben und dürfen nicht im kirchlichen Dienst stehen. Scheidet 
ein Vorsitzender oder ein Beisitzer vorzeitig aus, so ist für den Rest der Amts-
dauer ein neuer Vorsitzender zu ernennen bzw. Beisitzer zu wählen.

(8)		 Sofern mehrere Wahlprüfungskammern gebildet werden, ist die territoria-
le Zuständigkeit jeder Kammer festzulegen. Über Einsprüche bei Wahlen zu 
synodalen Gremien auf Bistumsebene entscheidet unabhängig vom Ort der 
Wahl die für die Katholische Region An der Lahn zuständige Wahlprüfungs-
kammer.

(9)		 Die Arbeit der Wahlprüfungskammern richtet sich nach der „Ordnung für 
das Wahlprüfungsverfahren im Bistum Limburg“.

(10)		 Für die Überprüfung der Wahl der Gemeinderäte sowie die Wahlen in den 
Gemeinderäten der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache wird 
ein Einspruchsausschuss gebildet. Er besteht aus einem von dem für den sy-
nodalen Bereich zuständigen Bischofsvikar zu ernennenden kirchlichen Rich-
ter als Vorsitzendem. Beisitzer sind der jeweilige Referent für die Belange 
der Katholiken anderer Muttersprache im Bischöflichen Ordinariat und ein 
Katholik anderer Muttersprache, der vom Bischofsvikar für das jeweilige Ver-
fahren berufen wird und der betreffenden Nationalität angehören soll. Der 
Einspruchsausschuss ist in seinem Verfahren frei; er entscheidet endgültig.

SynO



15

§ 4 Nachrücken von Ersatzmitgliedern und Nachwahlen

Das Nachrücken von Ersatzmitgliedern des Pfarrgemeinderates und die Nach-
wahlen für Mitglieder synodaler Gremien sind in den jeweiligen Wahlordnungen 
geregelt.

§ 5 Mandatsverlust und Abwahl

(1)		 Mitglieder synodaler Gremien verlieren ihr Mandat durch Verzicht, durch Verlust 
der Wählbarkeit oder durch Wahlprüfungsentscheid, der die Wahl für ungültig 
erklärt.

(2)		 Die Aufgabe des Hauptwohnsitzes in der Kirchengemeinde führt dann nicht 
zum Verlust des Mandates, wenn die in § 2 Abs. 2 festgelegte Höchstzahl noch 
nicht erreicht ist und das betreffende Pfarrgemeinderatsmitglied vor dem Um-
zug gegenüber dem Vorstand des Pfarrgemeinderates schriftlich erklärt, sein 
Mandat weiter wahrnehmen zu wollen.

(3)		 Der Bischof kann Mitgliedern synodaler Gremien aus einem wichtigen Grund 
durch einen schriftlichen begründeten Bescheid das Mandat und gegebenen-
falls auch die Wählbarkeit entziehen. Vor seiner Entscheidung wird der Bischof 
diese Mitglieder und das synodale Gremium, denen sie angehören, sowie eine 
vom Diözesansynodalrat gemäß § 67 Abs. 8 berufene Kommission hören. Die 
Vorschrift des Kirchenvermögensverwaltungsgesetzes über den Entzug des 
Mandates bleibt unberührt.

(4)		 Gewählte Vorstandsmitglieder können von zwei Dritteln der stimmberechtigten 
Mitglieder des Gremiums, das den Vorstand gewählt hat, durch die Wahl neuer 
Vorstandsmitglieder abgewählt werden.

§ 6 Amtszeit

(1)		 Die Amtszeit der synodalen Gremien dauert vier Jahre. Sie endet mit der Kon-
stituierung des nachfolgenden Gremiums. Kommt die Wahl eines Gremiums 
nicht zustande, endet seine Amtszeit und die seiner Ausschüsse zu dem Zeit-
punkt, an dem die Konstituierung des neu gewählten Gremiums gemäß der 
entsprechenden Ordnung spätestens hätte stattfinden müssen.

(2)		 Die Amtszeit des Jugendsprechers und seines Stellvertreters dauert zwei Jah-
re. Sie endet zwei Jahre nach Konstituierung des Pfarrgemeinderates oder 
mit der Konstituierung des nachfolgenden Pfarrgemeinderates.

(3)		 Der Bischof setzt die Termine für die Wahlen zu den einzelnen Gremien fest. 
Er kann im Einzelfall Neuwahlen für den Rest der Amtszeit anordnen.

SynO
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§ 7 Sitzungen

(1)		 Sitzungen können als Präsenzsitzung, als Videokonferenz (rein virtuelle Sit-
zung) oder als Hybridversammlung durchgeführt werden, bei dem ein Teil 
der Mitglieder physisch vor Ort und der andere Teil virtuell anwesend ist. Der 
Vorsitzende ist für die Durchführung der Sitzung verantwortlich.

(2)		 Rechtzeitig vor dem Beginn einer virtuellen Sitzung oder einer Hybridver-
samm-lung erhalten die Mitglieder die sie zur Teilnahme berechtigenden 
Zugangsdaten.

(3)		 Abstimmungen und Wahlen sind innerhalb der virtuellen Sitzung oder Hyb-
rid-versammlung unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu-
lässig. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Geheimhaltung und zur Durch-
führung von geheimen Wahlen zu treffen. Im Übrigen finden die Vorschriften 
zu den Präsenzversammlungen Anwendung.

§ 8 Beschlussfassung

(1)		 Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde 
und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
Ist trotz ordnungsgemäßer Einladung mehr als die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder nicht erschienen, muss mit entsprechender Begründung 
zu einer neuen Sitzung eingeladen werden. Die neue Sitzung ist frühestens 
zwei Wochen später anzuberaumen. Sie ist zu den wiederholten Tagesord-
nungspunkten ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

(2)		 Abgestimmt wird durch Handzeichen. Soweit nicht anders bestimmt ist, ent-
scheidet die einfache Mehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Die 
Abstimmung ist geheim durchzuführen, wenn ein Mitglied es beantragt.

(3)		 Alle Wahlen sind geheim. Bei der Berufung von Mitgliedern für Ausschüsse 
kann davon abgewichen werden, wenn sich kein Widerspruch erhebt.

§ 9 Vorstandswahlen

(1)		 Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und gegebenenfalls die weiteren Vor-
standsmitglieder werden in getrennten Wahlen gewählt.

(2)		 Zum Vorsitzenden ist gewählt, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte 
der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhält. Wird ein 
zweiter Wahlgang erforderlich, ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. 
Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang erfolgt eine Stichwahl. Bei er-
neuter Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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(3)		 Sind mehrere Personen zu wählen, sind im ersten Wahlgang die Kandida-
ten gewählt, welche die meisten Stimmen erhalten, mindestens jedoch mehr 
als die Hälfte der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
Wird ein zweiter Wahlgang erforderlich, sind diejenigen gewählt, welche die 
meisten Stimmen erhalten. Ergibt ein Wahlgang Stimmengleichheit, erfolgt 
eine Stichwahl. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(4)		 Die Reihenfolge der Stellvertreter ergibt sich aus der Zahl der auf die Kandi-
daten entfallenden Stimmen.

§ 10 Zuwahl und Wahlen in andere Gremien

(1)		 Im ersten Wahlgang sind diejenigen Kandidaten gewählt, welche die meis-
ten Stimmen, mindestens jedoch ein Drittel der Stimmen der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erhalten haben; ergibt sich Stimmengleich-
heit hinsichtlich eines oder mehrerer noch zu wählender Kandidaten, die 
ein Drittel der Stimmen erreichten, erfolgt eine Stichwahl; bei erneuter Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. Wird ein zweiter Wahlgang erforderlich, 
sind diejenigen gewählt, welche die meisten Stimmen erhalten haben; bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(2)		 Die Ordnung für die Wahl der Verwaltungsräte sowie Sonderregelungen in 
einzelnen Wahlordnungen bleiben unberührt.

§ 11 Amtsverschwiegenheit

Die Mitglieder der synodalen Gremien sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
wenn das Gremium nicht öffentlich berät. Bei nicht öffentlichen Sitzungen trifft 
das Gremium eine Vereinbarung über die Information der Öffentlichkeit. Näheres 
ist in den Geschäftsordnungen der Gremien geregelt.

§ 12 Wahl- und Geschäftsordnungen

(1)		 Der Bischof erlässt nach Anhörung des Diözesansynodalrates Ordnungen für 
die Wahlen zu und in den synodalen Gremien.

(2)		 Jedes synodale Gremium gibt sich eine Geschäftsordnung unter Beachtung 
der Bestimmungen dieser Synodalordnung.
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Artikel II
DIE PFARREI

A. Die Ortsgemeinde

§ 13 Begriffsbestimmung

(1)		 Die Pfarrei ist eine pastorale Einheit innerhalb des Bistums; in ihr wird die 
Kirche als Gottesvolk in einem überschaubaren Lebensraum sichtbar und er-
fahrbar. Die Pfarrei besteht aus einer oder mehreren Kirchengemeinden.

(2)		 Die Kirchengemeinde ist eine örtliche Gebietskörperschaft; sie ist Körper-
schaft des öffentlichen Rechts.

§ 14 Errichtung und Grenzveränderungen

Pfarrei und Kirchengemeinde werden nach Anhörung der betroffenen Pfarrge-
meinderäte und Verwaltungsräte vom Bischof errichtet und in ihren Grenzen 
festgelegt.

§ 15 Die Leitung der Pfarrei

Der Pfarrer oder ein anderer vom Bischof mit der Leitung der Pfarrei betrauter 
Priester (im Folgenden kurz „Pfarrer“ genannt) leitet die Pfarrei kraft seiner Weihe 
und seiner Beauftragung durch den Bischof. Entsprechend der Situation der Pfar-
rei stehen dem Pfarrer Priester, Diakone, Pastoralreferenten und Gemeinderefe-
renten als pastorale Mitarbeiter zur Seite, die je nach ihrem Auftrag Anteil an der 
Leitung der Pfarrei haben. Der Pfarrer leitet die Pfarrei im Zusammenwirken mit 
dem Pfarrgemeinderat bzw. den Pfarrgemeinderäten.

1. DER PFARRGEMEINDERAT

§ 16 Begriffsbestimmung

In jeder Kirchengemeinde besteht ein Pfarrgemeinderat. Er ist ein von den wahl-
berechtigten Gliedern der Kirchengemeinde gewähltes synodales Gremium. Der 
Pfarrgemeinderat dient der Verwirklichung des Auftrages Jesu Christi in seiner 
Kirche, insbesondere durch den Aufbau einer lebendigen Gemeinde.
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§ 17 Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates

(1)		 Dem Pfarrgemeinderat gehören an
	 a)	 der Pfarrer bzw. der in der Ordnung gemäß c. 543 CIC als amtlicher Dia-

logpartner festgelegte Pfarrer einer Priesterequipe gemäß c. 517 § 1 CIC;
		  eine zweite aus dem Pastoralteam der Pfarrei gewählte Person;
	 b)	 zwischen 12 und 20 von der Pfarrei gewählte Mitglieder. Die Entschei-

dung über die Zahl der zu wählenden Mitglieder trifft der Pfarrgemein-
derat gemäß der Ordnung für die Wahl der Pfarrgemeinderäte im Bistum 
Limburg;

	 c)	 der Jugendsprecher;
	 d)	 von den Mitgliedern gemäß Buchst. a bis c zugewählte Mitglieder, deren 

Anzahl ein Drittel der Zahl der Mitglieder gemäß Buchst. b nicht über-
schreiten darf. Die Zuwahl erfolgt durch die Mitglieder des Pfarrgemein-
derates gemäß Buchst. a bis c und soll die Zusammensetzung des Pfarrge-
meinderates so ergänzen, dass die Vielfalt des kirchlichen Lebens in der 
Pfarrei adäquat vertreten ist. Die wahlberechtigten Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates entscheiden im Laufe der Amtszeit, ob und in welchem 
Umfang sie vom Recht der Zuwahl Gebrauch machen;

(2)		 Dem Pfarrgemeinderat gehören ohne Stimmrecht, jedoch mit Antrags- und 
Mitspracherecht an

	 a)	 der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der Kirchenge-
meinde, sofern dieser nicht bereits gemäß Abs. 1 dem Pfarrgemeinderat 
angehört. Falls der Vorsitzende des Verwaltungsrates nicht der Pfarrer 
oder der vom Bischöflichen Ordinariat mit der Leitung der Pfarrei beauf-
tragte Geistliche ist, so gilt diese Regelung für den Vorsitzenden des Ver-
waltungsrates.

	 b)	 der Stellvertreter des Jugendsprechers.
	 c)	 die Vorsitzenden der Ortsausschüsse, sofern sie nicht bereits gemäß Abs. 

1 dem Pfarrgemeinderat angehören.
	 d)	 die Vorsitzenden der Sachausschüsse, sofern sie nicht bereits gemäß Abs. 

1 dem Pfarrgemeinderat angehören.
	 e)	 das vom Pfarrgemeinderat gewählte Mitglied des Regionalsynodalrates 

oder, im Falle von dessen Verhinderung, sein Stellvertreter, sofern sie nicht 
bereits gemäß Abs. 1 dem Pfarrgemeinderat angehören.“

	 f )	 ein oder zwei Vertreter des Gemeinderates der Gemeinde von Katholiken 
anderer Muttersprache, die im Gebiet der Pfarrei ihren Dienstsitz hat. Ha-
ben mehrere Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache im Ge-
biet der Pfarrei ihren Dienstsitz, gehören dem Pfarrgemeinderat zwei Mit-
glieder an, die die Arbeitsgemeinschaft der Gemeinderäte von Katholiken 
anderer Muttersprache entsendet.
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(3)		 In Kirchengemeinden mit mehreren Orten oder Ortsteilen können diese 
durch Mitglieder entsprechend den Bestimmungen der Ordnung für die 
Wahl der Pfarrgemeinderäte vertreten sein.

(4)		 Das aktive und passive Wahlrecht sowie das Wahlverfahren sind geregelt
	 a)	 für die in Abs. 1 Buchst. b genannten Mitglieder in der „Ordnung für die 

Wahl der Pfarrgemeinderäte im Bistum Limburg“,
	 b)	 für den in Abs. 1 Buchst. c genannten Jugendsprecher und seinen in Abs. 

2 Buchst. c genannten Stellvertreter in der „Ordnung für die Wahl des Ju-
gendsprechers in die Pfarrgemeinderäte im Bistum Limburg“.

§ 18 Berater

Zu den Sitzungen bzw. einzelnen Punkten der Tagesordnung des Pfarrgemeinde-
rates können als Berater hinzugezogen werden z. B. Vertreter der für die Pfarrei 
tätigen Ordensleute; Vertreter von Militärgemeinden, Studentengemeinden und 
Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache; Vertreter anderer christlicher 
Gemeinden; Vertreter der Zivilgemeinde; Vertreter von Vereinen und Gruppie-
rungen; Vertreter der Eltern, der Lehrer, der Betriebe; sonstige Sachkundige.

§ 19 Vorstand des Pfarrgemeinderates

(1)		 Der Pfarrgemeinderat wählt einen Vorsitzenden und mindestens einen Stell-
vertreter des Vorsitzenden aus den in § 16 Abs. 1 Buchst. b genannten Mit-
gliedern.

(2)		 Der Pfarrer, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates und sein(e) Stellvertre-
ter bilden den Vorstand.

(3)		 Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates lädt zu den Sitzungen des Vorstan-
des ein. Der Vorstand ist einzuberufen, wenn ein Mitglied des Vorstandes 
dies verlangt.

(4)		 Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Pfarrgemeinderates vor. Er trägt Ver-
antwortung für die Durchführung der Beschlüsse des Pfarrgemeinderates. 
Der Vorsitzende leitet die Sitzungen. Sitzungen des Vorstandes sind nicht öf-
fentlich.

(5)		 Der Vorsitzende vertritt den Pfarrgemeinderat. Er kann von einem anderen 
gewählten Vorstandsmitglied vertreten werden.

(6)		 Eine für die Kirchengemeinde vom Bischöflichen Ordinariat bestellte Bezugs-
person gehört ohne Stimmrecht, jedoch mit Antrags- und Mitspracherecht 
dem Vorstand an.
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§ 20 Aufgaben des Pfarrgemeinderates

(1)		 Der Pfarrgemeinderat hat den Auftrag, in den Angelegenheiten, welche die 
Pfarrei betreffen, mitzuwirken. Der Pfarrer und die übrigen Mitglieder infor-
mieren sich gegenseitig als Dialogpartner, beraten über alle Angelegenhei-
ten der Pfarrei, fassen gemeinsam Beschlüsse und tragen gemeinsam Sorge 
für deren Durchführung.

(2)		 Der Pfarrgemeinderat berät und unterstützt den Pfarrer bei der Erfüllung sei-
ner seelsorglichen Aufgaben. Der Pfarrer wird die Wünsche und Anregungen 
des Pfarrgemeinderates bezüglich dieser Aufgaben verwirklichen, sofern 
nicht seelsorgliche oder rechtliche Gründe entgegenstehen.

(3)		 Der Pfarrgemeinderat soll die Empfehlungen des Regionalsynodalrates an 
die Pfarreien beraten und in seiner Beschlussfassung berücksichtigen.

(4)		 Zu den Aufgaben des Pfarrgemeinderates gehören
	 a)	 die Mitwirkung bei der Planung des Dienstes der Pfarrei. Der Pfarrgemein-

derat hat insbesondere
	 -	 die Lebenssituation der verschiedenen Gruppen der Pfarrei zu sehen 

und ihr in der pastoralen und sozialen Arbeit gerecht zu werden;
	 -	 eine Rangordnung für die anstehenden Aufgaben zu erstellen;
	 -	 das Bewusstsein aller Gemeindemitglieder für die Mitverantwortung zu 

stärken und ihre Mitarbeit zu aktivieren.
	 b)	 die Mitarbeit bei der Durchführung der Gemeindedienste. Der Pfarrge-

meinderat hat insbesondere
	 -	 zur Gestaltung der Gottesdienste Anregungen und Vorschläge zu un-

terbreiten, beim Gottesdienst mitzuwirken und die lebendige Teilnah-
me der ganzen Gemeinde an den liturgischen Feiern zu fördern;

	 -	 den diakonischen Dienst im caritativen und sozialen Bereich zu för-
dern, besonders auch an Alten, Kranken, Behinderten, Gefangenen und 
Randgruppen;

	 -	 den Kontakt zu den dem Gemeindeleben Fernstehenden zu suchen.
	 c)	 die Mitverantwortung für freie Gruppierungen, Ökumene, Gesellschaft, 

Friedensarbeit und Dritte Welt. Der Pfarrgemeinderat hat insbesondere
	 -	 die Tätigkeit der Vereinigungen und Gruppen unter Wahrung ihrer Ei-

genständigkeit anzuregen, zu fördern und aufeinander abzustimmen;
	 -	 die ökumenische Zusammenarbeit zu suchen und zu fördern;
	 -	 die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Probleme des Alltags zu 

beobachten, Vorschläge einzubringen und gegebenenfalls entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen;

	 -	 die Verantwortung der Pfarrei für Mission und Entwicklungshilfe wach 
zu halten und zu fördern.
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	 d)	 die Unterrichtung der Pfarreimitglieder und der Öffentlichkeit über Prob-
leme und Aktivitäten in der Pfarrei durch Pfarrbrief, Presse, Rundfunk u. a.

	 e)	 die Vertretung von Anliegen der Pfarrei in der Öffentlichkeit.
	 f )	 die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde 

durch die stimmberechtigten Mitglieder des Pfarrgemeinderates gemäß § 
17 Abs. 1 Buchst. a und b, die ihren Hauptwohnsitz in der Kirchengemein-
de haben, entsprechend der „Ordnung für die Wahl der Verwaltungsräte 
der Kirchengemeinden im Bistum Limburg“.

	 g)	 die Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Regio-
nalsynodalrats gemäß § 44 Abs. 1 Buchst. b.

	 h)	 die Entgegennahme des jährlichen Berichtes des Verwaltungsrates und 
die Erörterung des Haushaltsplanes der Kirchengemeinde.

	 i)	 Vorschlag geeigneter Personen für Wahlen im Regionalsynodalrat und in 
der Diözesanversammlung

	 k) 	die Mitwirkung bei der Besetzung der Pfarrstelle durch Beratung des Bi-
schofs entsprechend den „Richtlinien für das Verfahren bei der Besetzung 
von Pfarrstellen im Bistum Limburg“.

§ 21 Arbeitsweise des Pfarrgemeinderates

(1)		 Der Pfarrgemeinderat tritt wenigstens einmal im Vierteljahr zusammen. Der 
Pfarrer bzw. der Pfarrbeauftragte und der Vorsitzende laden mit Angabe der 
vom Vorstand vorgeschlagenen Tagesordnung ein. Neben den Mitgliedern 
des Pfarrgemeinderates gemäß § 17 Abs. 1 und 2 SynO sind alle Mitglieder 
des Pastoralteams zu den Sitzungen einzuladen.

(2)		 Der Pfarrgemeinderat muss einberufen werden, wenn der Pfarrer bzw. der 
Pfarrbeauftragte oder der Vorsitzende oder ein Drittel der Mitglieder dies mit 
Angabe einer Tagesordnung beim Vorstand beantragt. In diesen Fällen ge-
nügt die Einladung durch ein Vorstandsmitglied.

(3)		 Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates sind öffentlich, soweit nicht Personal-
angelegenheiten beraten werden oder der Pfarrgemeinderat die Beratung in 
nichtöffentlicher Sitzung beschließt.

(4)		 Die Gesprächsleitung in der Pfarrgemeinderatssitzung obliegt in der Regel 
einem Mitglied des Vorstandes.

(5)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der vor allem die 
Namen der anwesenden und der fehlenden Mitglieder, die Tagesordnung, 
die gefassten Beschlüsse im Wortlaut und alle ausdrücklich zum Zweck der 
Niederschrift abgegebenen Erklärungen enthalten sein müssen. Sie bedarf 
der Genehmigung durch den Pfarrgemeinderat und ist bei den Akten des 
Pfarramtes aufzubewahren.
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(6)		 Die Pfarrei ist über die Tätigkeit des Pfarrgemeinderates zu informieren.

§ 22 Wirksamkeit der Beschlüsse

(1)		 Ein in Anwesenheit des Pfarrers gefasster Beschluss des Pfarrgemeinderates 
wird wirksam, wenn der Pfarrer nicht aufgrund der durch sein Amt gegebe-
nen pastoralen Verantwortung bis zum Ende der Sitzung des Pfarrgemeinde-
rates unter Angabe der Gründe förmlich widerspricht; der Pfarrer soll jedoch 
seine Argumente bereits in die Beratung einbringen.

(2)		 Ein in Abwesenheit des Pfarrers gefasster Beschluss des Pfarrgemeinderates 
wird gültig, wenn der Pfarrer nicht aufgrund der durch sein Amt gegebenen 
pastoralen Verantwortung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnisnahme 
des Beschlusses, der ihm vom Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter 
mitgeteilt wird, unter Angabe der Gründe gegenüber dem Vorsitzenden 
förmlich widerspricht.

(3)		 Im Falle des Widerspruchs ist der Beschlussinhalt in spätestens drei Wochen 
erneut zu beraten. Kommt hier keine Einigung zustande, muss innerhalb von 
drei Wochen eine weitere Sitzung stattfinden, an welcher die Regionallei-
tung teilnimmt. Wird auch hier keine Einigung erzielt, kann der Pfarrgemein-
derat durch Beschluss die Angelegenheit dem Bischöflichen Ordinariat zur 
Entscheidung vorlegen; diesem Beschluss kann der Pfarrer nicht widerspre-
chen.

§ 23 Ausschüsse des Pfarrgemeinderates

(1)	 	Der Pfarrgemeinderat kann für bestimmte Sachgebiete und zur Erfüllung 
besonderer Aufgaben Sachausschüsse bilden oder Einzelpersonen beauf-
tragen. Für die Einrichtung von Sachausschüssen wird empfohlen, die Abbil-
dung aller kirchlichen Grunddienste sicherzustellen.

(2)	 	In Kirchengemeinden mit mehreren politischen Gemeinden, Stadt- oder 
Ortsteilen kann der Pfarrgemeinderat Ortsausschüsse bilden.

		 Der Pfarrgemeinderat muss einen Ortsausschuss bilden, wenn der Ortsaus-
schuss eines Kirchortes dies zum Ende einer Amtszeit für die nächste Amts-
zeit beantragt, oder wenn dies von mindestens 50 Mitgliedern der Kirchen-
gemeinde schriftlich beantragt wird.

(3)		 Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Pfarrgemeinderat berufen. Sie 
müssen nicht dem Pfarrgemeinderat angehören Die Zahl der hauptamtlich 
und hauptberuflich im kirchlichen Dienst im Bistum Limburg tätigen Perso-
nen darf ein Drittel der Mitgliederzahl nicht überschreiten. Wird ein Ortsaus-
schuss an einem Kirchort gebildet, der Gottesdienstort für eine Gemeinde 
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von Katholiken anderer Muttersprache ist, so ist auf Vorschlag des Gemein-
derates mindestens ein Mitglied der Gemeinde von Katholiken anderer Mut-
tersprache in den Ortsausschuss zu berufen.

(4)		 Die Ausschüsse wählen einen Vorsitzenden, der Mitglied des Pfarrgemeinde-
rates sein soll. Die Ausschüsse können einen stellvertretenden Vorsitzenden 
wählen, der den Vorsitzenden mit allen Rechten vertritt. Die Wahl des Vorsit-
zenden und ggf. des stellvertretenden Vorsitzenden bedarf der Bestätigung 
durch den Pfarrgemeinderat.

(5)	 	Ausschüsse und Beauftragte handeln im Auftrag des Pfarrgemeinderates. 
Ihre Beratungsergebnisse werden mit Beschlussfassung durch den Pfarrge-
meinderat wirksam, es sei denn, dass der Pfarrgemeinderat einem Ausschuss 
im Einzelfall Vollmacht zur Beschlussfassung in eigener Verantwortung er-
teilt hat.

(6)		 In der Regel sind die Sitzungen der Sachausschüsse nicht öffentlich, die der 
Ortsausschüsse öffentlich.

§ 24 Zusammenarbeit von Pfarrgemeinderäten

(1)		 Die Pfarrgemeinderäte benachbarter Kirchengemeinden, die zur selben Pfar-
rei gehören oder gemeinsam von einem Pfarrer geleitet werden, sollen eine 
Arbeitsgemeinschaft bilden oder gemeinsame Sitzungen halten.

(2)		 Die Pfarrgemeinderäte benachbarter Kirchengemeinden, die zur selben 
politischen Gemeinde gehören, können zur Erfüllung gemeinsamer Auf-
gaben eine Arbeitsgemeinschaft bilden. Zusammensetzung, Zuständigkeit 
und Arbeitsweise der Arbeitsgemeinschaft sind in einer Geschäftsordnung 
festzulegen, die der Zustimmung aller Pfarrgemeinderäte bedarf. Wenn die 
Pfarrgemeinderäte verschiedenen Bistümern angehören, ist zur Bildung ei-
ner Arbeitsgemeinschaft das Einverständnis der zuständigen Bischöfe erfor-
derlich.

(3)		 Die Arbeitsgemeinschaften handeln im Auftrag der Pfarrgemeinderäte. Ihre 
Beratungsergebnisse haben den Charakter einer Empfehlung an die ent-
sendenden Pfarrgemeinderäte, es sei denn, dass die Pfarrgemeinderäte der 
Arbeitsgemeinschaft im Einzelfall Vollmacht zur Beschlussfassung in eigener 
Verantwortung erteilt haben.
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2. DIE PFARRVERSAMMLUNG

§ 25 Pfarrversammlung

(1)	 	Der Pfarrgemeinderat soll wenigstens einmal im Jahr alle Pfarreimitglieder zu 
einer Pfarrversammlung einladen.

(2)		 Aufgabe der Pfarrversammlung ist es insbesondere,
	 a)	 den Tätigkeitsbericht des Pfarrgemeinderates entgegenzunehmen, zu 

diskutieren und dazu Stellung zu nehmen;
	 b)	 Angelegenheiten des Pfarreilebens zu besprechen und dem Pfarrgemein-

derat Empfehlungen für die künftige Arbeit zu geben;
	 c)	 über wichtige Fragen des öffentlichen Lebens zu orientieren, zu diskutie-

ren und dazu Stellung zu nehmen.

3. DER VERWALTUNGSRAT DER KIRCHENGEMEINDE

§ 26 Verwaltungsrat

(1)		 Dem Verwaltungsrat obliegt die Finanz- und Vermögensverwaltung der Kir-
chengemeinden entsprechend dem „Gesetz über die Verwaltung und Ver-
tretung des Kirchenvermögens im Bistum Limburg“.

(2)		 Der Verwaltungsrat wird vom Pfarrgemeinderat gemäß der „Ordnung für die 
Wahl der Verwaltungsräte der Kirchengemeinden im Bistum Limburg“ ge-
wählt.

(3)		 Für die Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat gilt die „Verordnung 
über die Zusammenarbeit von Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat im Bis-
tum Limburg“.

B. Die Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache

§ 27 Begriffsbestimmung

(1)		 Die Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache ist eine pastorale Ein-
heit in einem räumlich umschriebenen Gebiet innerhalb des Bistums. In ihr 
wird die Kirche als Gottesvolk sichtbar und erfahrbar.

SynO



26

(2)		 Soweit eine Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache das Gebiet 
des Bistums Limburg überschreitet, gelten die Bestimmungen der §§ 27 bis 
39 nur für den im Bistum Limburg gelegenen Teil der Gemeinde von Katholi-
ken anderer Muttersprache.

§ 28 Errichtung und Grenzveränderung

Die Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache wird vom Bischof errichtet 
und in ihren Grenzen festgelegt. Er kann ihr den Status einer Personalpfarrei ver-
leihen.

§ 29 Die Leitung der Gemeinde

Der Pfarrer oder ein anderer vom Bischof mit der Leitung der Gemeinde betrauter 
Priester (im Folgenden kurz „Pfarrer“ genannt) leitet die Gemeinde von Katholi-
ken anderer Muttersprache kraft seiner Weihe und seiner Beauftragung durch 
den Bischof. Der Pfarrer leitet die Gemeinde von Katholiken anderer Mutterspra-
che im Zusammenwirken mit dem Gemeinderat.

1. DER GEMEINDERAT

§ 30 Begriffsbestimmung

In jeder Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache besteht ein Gemein-
derat. Er ist ein von den wahlberechtigten Gliedern der Gemeinde von Katho-
liken anderer Muttersprache gewähltes synodales Gremium. Der Gemeinderat 
dient der Verwirklichung des Auftrages Jesu Christi in seiner Kirche, insbesondere 
durch den Aufbau einer lebendigen Gemeinde.

§ 31 Zusammensetzung des Gemeinderates

(1)		 Dem Gemeinderat gehören an
	 a)	 der Pfarrer kraft Amtes; ein durch das BO bestellter pastoraler Mitarbeiter 

mit Dienstsitz in der betreffenden Gemeinde;
	 b)	 von der Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache gewählte Mit-

glieder, und zwar
		  in Gemeinden 	 bis 4000 Katholiken	 8 - 12 Mitglieder,
		  in Gemeinden 	 über 4000 Katholiken	 12 - 16 Mitglieder.
		  Näheres regelt die „Ordnung für die Wahl der Gemeinderäte in Gemein-

den von Katholiken anderer Muttersprache im Bistum Limburg“;
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(2)		 Dem Gemeinderat gehören mit Antrags- und Mitspracherecht, jedoch ohne 
Stimmrecht an

	 a)	 weitere Priester, Ständige Diakone, hauptamtliche pastorale Mitarbeiter, 
die in der betreffenden Gemeinde mit einem allgemeinen Auftrag einge-
setzt sind;

	 b)	 die Vorsitzenden der Ortsausschüsse, sofern sie nicht bereits gemäß Abs. 
1 dem Gemeinderat angehören;

	 c)	 die Vorsitzenden der Sachausschüsse, sofern sie nicht bereits gemäß Abs. 
1 dem Gemeinderat angehören.

(3) 		 (3)	 Das aktive und passive Wahlrecht sowie das Wahlverfahren sind in der 
„Ordnung für die Wahl der Gemeinderäte in Gemeinden von Katholiken an-
derer Muttersprache im Bistum Limburg“ geregelt.

§ 32 Berater

Zu den Sitzungen bzw. einzelnen Punkten der Tagesordnung des Gemeinderates 
können Berater hinzugezogen werden.

§ 33 Vorstand des Gemeinderates

(1)		 Der Gemeinderat wählt einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellver-
treter des Vorsitzenden aus den in § 31 Abs. 1 Buchst. b genannten Mitglie-
dern.

(2)		 Der Pfarrer, der Vorsitzende des Gemeinderates und sein(e) Stellvertreter bil-
den den Vorstand.

(3)		 Der Vorsitzende des Gemeinderates lädt zu den Sitzungen des Vorstandes 
ein. Der Vorstand ist einzuberufen, wenn ein Mitglied des Vorstandes dies 
verlangt.

(4)		 Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Gemeinderates vor. Er trägt Verant-
wortung für die Durchführung der Beschlüsse des Gemeinderates. Der Vor-
sitzende leitet die Sitzungen. Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich.

(5)		 Der Vorsitzende vertritt den Gemeinderat. Er kann von einem anderen ge-
wählten Vorstandsmitglied vertreten werden.

(6)		 Eine für die Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache vom Bischöfli-
chen Ordinariat bestellte Bezugsperson gehört ohne Stimmrecht, jedoch mit 
Antrags-und Mitspracherecht dem Vorstand an.
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§ 34 Aufgaben des Gemeinderates

(1)		 Der Gemeinderat hat den Auftrag, in den Angelegenheiten, welche die Ge-
meinde von Katholiken anderer Muttersprache betreffen, mitzuwirken. Der 
Pfarrer und die übrigen Mitglieder informieren sich gegenseitig als Dialog-
partner, beraten über alle Angelegenheiten der Gemeinde, fassen gemein-
sam Beschlüsse und tragen gemeinsam Sorge für deren Durchführung.

(2)		 Der Gemeinderat berät und unterstützt den Pfarrer bei der Erfüllung seiner 
seelsorglichen Aufgaben. Der Pfarrer wird die Wünsche und Anregungen des 
Gemeinderates bezüglich dieser Aufgaben verwirklichen, sofern nicht seel-
sorgliche oder rechtliche Gründe entgegenstehen.

(3)		 Zu den Aufgaben des Gemeinderates gehören
	 a)	 die Mitwirkung bei der Planung des Dienstes der Gemeinde. Der Gemein-

derat hat insbesondere
	 -	 die Lebenssituation der verschiedenen Gruppen der Gemeinde zu se-

hen und ihr in der pastoralen und sozialen Arbeit gerecht zu werden;
	 -	 eine Rangordnung für die anstehenden Aufgaben zu erstellen;
	 -	 das Bewusstsein aller Gemeindemitglieder für die Mitverantwortung zu 

stärken und ihre Mitarbeit zu aktivieren.
	 b)	 die Mitarbeit bei der Durchführung der Gemeindedienste. Der Gemeinde-

rat hat insbesondere
	 -	 zur Gestaltung der Gottesdienste Anregungen und Vorschläge zu un-

terbreiten, beim Gottesdienst mitzuwirken und die lebendige Teilnah-
me der ganzen Gemeinde an den liturgischen Feiern zu fördern;

	 -	 die Zusammenarbeit mit Pfarrgemeinderäten und mit Gemeinderäten 
anderer Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache zu pflegen;

	 -	 den diakonischen Dienst im karitativen und sozialen Bereich zu fördern;
	 -	 den Kontakt zu den dem Gemeindeleben Fernstehenden zu suchen.

	 c)	 die Mitverantwortung für freie Gruppierungen, Ökumene, Gesellschaft, 
Friedensarbeit und Dritte Welt. Der Gemeinderat hat insbesondere

	 -	 die Tätigkeit der Vereinigungen und Gruppen unter Wahrung ihrer Ei-
genständigkeit anzuregen, zu fördern und aufeinander abzustimmen;

	 -	 die ökumenische Zusammenarbeit zu suchen und zu fördern;
	 -	 die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Probleme des Alltags zu 

beobachten, Vorschläge einzubringen und ggf. entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen;

	 -	 die Verantwortung der Gemeinde für Mission und Entwicklungshilfe 
wach zu halten und zu fördern.

	 d)	 die Unterrichtung der Gemeindemitglieder und der Öffentlichkeit über 
Probleme und Aktivitäten in der Gemeinde von Katholiken anderer Mut-
tersprache durch Pfarrbrief, Presse, Rundfunk u. a.
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	 e)	 die Vertretung von Anliegen der Gemeinde von Katholiken anderer Mut-
tersprache in der Öffentlichkeit.

	 f )	 die Entgegennahme des jährlichen Berichtes des Vorstandes über die Ver-
waltung der der Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache zur 
Verfügung stehenden Mittel und die Erörterung des Haushaltsplanes der 
Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache.

	 g)	 gemäß § 17 Abs. 2 Buchst. f SynO die Wahl von bis zu zwei Mitgliedern 
gemäß § 31 Abs. 1 Buchst. b SynO in den Pfarrgemeinderat der Pfarrei, 
auf dem die Gemeinde anderer Muttersprache ihren Dienstsitz hat. Ha-
ben mehreren Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache ihren 
Dienstsitz auf dem Gebiet der Pfarrei, wählt der Gemeinderat zwei Ver-
treter in die Arbeitsgemeinschaft der Gemeinderäte, die zwei Vertreter in 
den Pfarrgemeinderat wählt.

		  Für jedes Mitglied des Pfarrgemeinderates kann der Gemeinderat einen 
Stellvertreter wählen, der das gewählte Mitglied im Verhinderungsfall mit 
allen Rechten vertritt.

	 h)	 In einer Region mit einer Gemeinde von Katholiken anderer Mutterspra-
che wählt der Gemeinderat ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied 
gemäß § 44 Abs. 1 Buchst. e in den Regionalsynodalrat. In einer Region, in 
der mehrere Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache ihren Sitz 
haben, erfolgt die Wahl der Vertretung der Gemeinden von Katholiken 
anderer Muttersprache im Regionalsynodalrat gemäß WO GR KaM RSR;

	 i)	 Vorschlag geeigneter Personen für die Wahlen im RSR und in der DV;
	 k)	 die Wahl von Vertretern des Gemeinderates für den Rat der Gemeinden 

vonKatholiken anderer Muttersprache.

§ 35 Arbeitsweise des Gemeinderates

(1)		 Der Gemeinderat tritt wenigstens einmal im Vierteljahr zusammen. Der Pfar-
rer bzw. der Pfarrbeauftragte und der Vorsitzende laden mit Angabe der vom 
Vorstand vorgeschlagenen Tagesordnung ein.

(2)		 Der Gemeinderat muss einberufen werden, wenn der Pfarrer bzw. der Pfarr-
beauftragte oder der Vorsitzende oder ein Drittel der Mitglieder dies mit An-
gabe einer Tagesordnung beim Vorstand beantragt. In diesen Fällen genügt 
die Einladung durch ein Vorstandsmitglied.

(3)		 Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich, soweit nicht Personalange-
legenheiten beraten werden oder der Gemeinderat die Beratung in nichtöf-
fentlicher Sitzung beschließt.

(4)		 Die Gesprächsleitung in der Gemeinderatssitzung obliegt in der Regel einem 
Mitglied des Vorstandes.
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(5)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der vor allem die Na-
men der anwesenden und der fehlenden Mitglieder, die Tagesordnung, die 
gefassten Beschlüsse im Wortlaut und alle ausdrücklich zum Zweck der Nie-
derschrift abgegebenen Erklärungen enthalten sein müssen. Sie bedarf der 
Genehmigung durch den Gemeinderat und ist im Archiv der Gemeinde von 
Katholiken anderer Muttersprache aufzubewahren.

(6)		 Die Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache ist über die Tätigkeit 
des Gemeinderates zu informieren.

§ 36 Wirksamkeit der Beschlüsse

(1)		 Ein in Anwesenheit des Pfarrers gefasster Beschluss des Gemeinderates wird 
gültig, wenn der Pfarrer nicht aufgrund der durch sein Amt gegebenen 
pastoralen Verantwortung bis zum Ende der Sitzung des Gemeinderates un-
ter Angabe der Gründe förmlich widerspricht; der Pfarrer soll jedoch seine 
Argumente bereits in die Beratung einbringen.

(2)		 Ein in Abwesenheit des Pfarrers gefasster Beschluss des Gemeinderates wird 
gültig, wenn der Pfarrer nicht aufgrund der durch sein Amt gegebenen 
pastoralen Verantwortung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnisnahme 
des Beschlusses, der ihm vom Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter 
mitgeteilt wird, unter Angabe der Gründe gegenüber dem Vorsitzenden 
förmlich widerspricht.

(3)		 Im Falle des Widerspruchs ist der Beschlussinhalt in spätestens drei Wochen 
erneut zu beraten. Kommt hier keine Einigung zustande, kann der Gemein-
derat durch Beschluss die Angelegenheit dem Bischöflichen Ordinariat zur 
Entscheidung vorlegen; diesem Beschluss kann der Pfarrer nicht widerspre-
chen.

§ 37 Ausschüsse des Gemeinderates

(1)		 Der Gemeinderat kann für bestimmte Sachgebiete und zur Erfüllung beson-
derer Aufgaben Sachausschüsse bilden oder Einzelpersonen beauftragen.

(2)		 In Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache mit mehreren politi-
schen Gemeinden, Stadtteilen oder Ortsteilen kann der Gemeinderat Orts-
ausschüsse bilden.

(3)		 Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Gemeinderat berufen. Sie müs-
sen nicht dem Gemeinderat angehören.

(4)		 Die Ausschüsse wählen einen Vorsitzenden, der Mitglied des Gemeinderates 
sein soll. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den Gemeinderat.
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(5)		 Ausschüsse und Beauftragte handeln im Auftrag des Gemeinderates. Ihre 
Beratungsergebnisse werden mit Beschlussfassung durch den Gemeinderat 
wirksam, es sei denn, dass der Gemeinderat einem Ausschuss im Einzelfall 
Vollmacht zur Beschlussfassung in eigener Verantwortung erteilt hat.

(6)		 In der Regel sind die Sitzungen der Sachausschüsse nicht öffentlich, die der 
Ortsausschüsse öffentlich.

2. DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

§ 38 Gemeindeversammlung

(1)		 Der Gemeinderat soll wenigstens einmal im Jahr alle Gemeindemitglieder zu 
einer Gemeindeversammlung einladen.

(2)		 Aufgabe der Gemeindeversammlung ist es insbesondere,
	 a)	 den Tätigkeitsbericht des Gemeinderates entgegenzunehmen, zu disku-

tieren und dazu Stellung zu nehmen;
	 b)	 Angelegenheiten des Gemeindelebens zu besprechen und dem Gemein-

derat Empfehlungen für die künftige Arbeit zu geben;
	 c)	 über wichtige Fragen des öffentlichen Lebens zu orientieren, zu diskutie-

ren und dazu Stellung zu nehmen.

3. DIE VERWALTUNG DER DER GEMEINDE VON KATHOLIKEN
ANDERER MUTTERSPRACHE ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN 

MITTEL

§ 39 Vermögensverwaltung und -vertretung

(1)		 Die Mittel der Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache und die ihr 
zufallenden Einnahmen sind zweckgebundenes Sondervermögen des Bis-
tums Limburg.

(2)		 Die Verwaltung und Vertretung dieses Vermögens obliegt dem Vorstand des 
Gemeinderates. Für dessen Aufgaben und Zuständigkeiten gelten die jewei-
ligen Bestimmungen über die Verwaltung des Kirchenvermögens im Bistum 
Limburg entsprechend, soweit in dieser Ordnung keine besondere Regelung 
erfolgt.
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(3)		 Der Vorstand beschließt über Etat und Jahresrechnung nach Anhörung des 
Gemeinderates.

(4)		 In Vermögensangelegenheiten wird der Vorstand durch zwei Mitglieder ver-
treten. Von diesen muss ein Mitglied der Pfarrer oder der Vorsitzende des 
Gemeinderates sein.

(5)		 Für eine Gemeinde von Katholiken anderer Muttersprache ohne Gemeinde-
rat bestellt das Bischöfliche Ordinariat einen Vermögensverwalter.

Artikel III
DIE REGION

§ 40 Begriffsbestimmung

Die Regionen sind territoriale Untergliederungen der Diözese Limburg im Sinne 
des c. 374 § 2 CIC. Sie werden vom Bischof nach Anhörung des Diözesansynodal-
rates errichtet und in ihren Grenzen festgelegt.
Die Regionen repräsentieren und vernetzen das kirchliche Leben in ihrem Bereich, 
fördern dessen Ausgestaltung, wirken mit an der Leitung des Bistums und sorgen 
für die Umsetzung bistumsweiter Beschlüsse in ihrem Bereich.

§ 41 Aufgaben der Region

(1)		 Aufgabe der Region ist es, im Rahmen der auf Bistumsebene vereinbarten 
Strategien und Richtlinien eine auf die Struktur der Region abgestimmte 
Pastoral und entsprechende Bildungsangebote zu entwickeln.

(2)	 	Die Region wirkt mit an der Leitung des Bistums und entsendet eine Vertrete-
rin/ einen Vertreter in das Bistumsteam und sorgt für die Durchführung von 
Entscheidungen mit bistumsweiter Geltung in der Region und berichtet aus 
der Region im Bistumsteam.

(3)		 Die Region koordiniert die Arbeit der kirchlichen Einrichtungen und Dienst-
stellen in ihrem Bereich und organisiert die Zusammenarbeit mit Ordensge-
meinschaften, kirchlichen Gruppen und Verbänden. Sie pflegt ökumenische 
Kontakte und gemeinsame Aktivitäten mit anderen Kirchen und Religions-
gemeinschaften.
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(4)		 Die Region sorgt für eine aufgabenbezogene Vernetzung mit anderen ge-
sellschaftlichen Akteuren in der Region und sorgt für eine angemessene Re-
präsentanz der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit und im gesellschaft-
lichen Leben, um den kirchlichen Auftrag sichtbar und wirksam werden zu 
lassen.

(5)		 Darüber hinaus übernimmt die Region jene Aufgaben, die ihr auf Dauer 
übertragen werden oder die sie selbst mit ihren Mitteln aufbaut und ausge-
staltet.

(6)		 Die Dienste der Caritas sind ein wesentliches Element der Kirche von Lim-
burg. Die Region kooperiert deshalb eng mit den jeweils für die Region zu-
ständigen Caritasverbänden.

§ 42 Die Leitung der Region

(1)		 Die Region wird von einem Team aus zwei Personen geleitet. Die Regional-
leitungen werden auf Zeit (ad quinquennium) vom Regionalsynodalrat ge-
wählt und bedürfen der Bestätigung durch den Bischof. Näheres regelt die 
entsprechende Wahlordnung.

(2)		 Die Leitung der Region erfolgt im Team und wird im Zusammenwirken mit 
dem Regionalsynodalrat wahrgenommen.

(3)		 Die Regionalleitungen vertreten die katholische Kirche in der Region.

(4)		 Das Team der Regionalleitungen sorgt für die Wahrnehmung der Aufgaben 
der Region.

A. Der Regionalsynodalrat

§ 43 Begriffsbestimmung

Der Regionalsynodalrat ist das synodale Gremium auf der Ebene der Region. Die 
Regionalleitung und die übrigen Mitglieder informieren sich gegenseitig als Di-
alogpartner, beraten über alle Angelegenheiten der Region und fassen gemein-
sam Beschlüsse. Der Regionalsynodalrat verantwortet die Strategie, die zentralen 
Personalentscheidungen auf der Ebene der Region und das Budget der Region.
In Frankfurt führt der Regionalsynodalrat die Bezeichnung Stadtsynodalrat.
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§ 44 Zusammensetzung des Regionalsynodalrates

(1)		 Dem Regionalsynodalrat gehören an
	 a)	 die Regionalleitung. Beide Mitglieder der Regionalleitung haben Rede- 

und Antragsrecht, sie nehmen ihr Stimmrecht aber gemeinsam mit einer 
Stimme wahr;

	 b)	 je eine von jedem Pfarrgemeinderat in der Region gewählte Person. Jeder 
Pfarrgemeinderat kann einen Stellvertreter wählen, der das gewählte Mit-
glied im Verhinderungsfall vertritt. Bei Anwesenheit des Mitglieds im Re-
gionalsynodalrat kann der stellvertretende Mandatsträger an der Sitzung 
teilnehmen;

	 c)	 zwei von den Seelsorgern der Region gewählte Seelsorger;
	 d)	 zwei von den Vertretern der Einrichtungen in der Region gewählte Perso-

nen;
	 e)	 in jeder Region, in der mindestens eine Gemeinde von Katholiken ande-

rer Muttersprache ihren Sitz hat, ein bis drei von den Gemeinden von Ka-
tholiken anderer Muttersprache gewählte Personen. Über die Zahl der zu 
wählenden Vertreter entscheidet der Regionalsynodalrat zum Ende der 
Amtszeit mit Wirkung für die nächste Amtszeit. Für jedes dieser Mitglie-
der kann ein Stellvertreter gewählt werden, der das gewählte Mitglied im 
Verhinderungsfall vertritt;

	 f )	 bis zu 6 von den Mitgliedern gemäß Buchst. b bis e gewählte Personen;
	 g)	 im Falle der Einrichtung einer Regionalversammlung ein dem Vorstand 

der Regionalversammlung 

(2)		 Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Regionalsynodalrates teil. 
Er hat Antrags- und Mitspracherecht.

(3)		 Die Vorsitzenden der permanenten Ausschüsse und der Foren des Regional-
synodalrats, soweit sie nicht bereits gemäß Abs. 1 dem Regionalsynodalrat 
angehören, nehmen an den Sitzungen des Regionalsynodalrates teil, wenn 
Gegenstände ihres Sachbereiches behandelt werden. Sie haben Antrags- 
und Mitspracherecht.

(4)		 Zu den Sitzungen bzw. zu einzelnen Punkten der Tagesordnung des Regio-
nalsynodalrates können vom Vorstand Gäste und sachkundige Personen als 
Berater hinzugezogen werden.

§ 45 Vorstand des Regionalsynodalrates

(1)		 Der Regionalsynodalrat wählt aus den Mitgliedern gemäß § 44 Abs. 1 Buchst. 
b, d bis f einen Vorsitzenden.
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(2)		 Der Regionalsynodalrat bildet einen Vorstand. Dieser besteht aus
	 a)	 der Regionalleitung,
	 b)	 dem Vorsitzenden des Regionalsynodalrats,
	 c)	 zwei vom Regionalsynodalrat gewählten Mitgliedern.
	 d)	 Im Falle der Einrichtung einer Regionalversammlung gehört ein Mitglied 

des Vorstands der Regionalversammlung dem Vorstand des Regionalsyn-
odalrates an.

(3)		 Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Vorstands teil. Er hat An-
trags-und Mitspracherecht.

(4)		 Der Vorsitzende des Regionalsynodalrates und die Regionalleitung laden zu 
den Sitzungen des Vorstands ein. Der Vorstand ist einzuberufen, wenn ein 
Mitglied des Vorstands dies verlangt. Die Sitzungen des Vorstands sind nicht 
öffentlich.

(5)		 Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Regionalsynodalrates vor. Er kann 
mit der Einladung einen Tagesordnungspunkt zur öffentlichen Beratung vor-
schlagen.

(6)		 Sofern in der Region keine Regionalversammlung gemäß § 50 vorgesehen 
wird, kann der Vorstand zu Fragen von öffentlichem Interesse in der Region 
öffentlich Stellung nehmen.

(7)		 Die Protokolle der Sitzungen des Vorstands gehen den Mitgliedern des Regi-
onalsynodalrats binnen einer Frist von vier Wochen zu.

§ 46 Aufgaben des Regionalsynodalrates

(1)		 Der Regionalsynodalrat hat das Recht, in allen Angelegenheiten, welche die 
Aufgaben der Region betreffen, mitzuwirken. Die Regionalleitung und die 
übrigen Mitglieder informieren sich gegenseitig als Dialogpartner, beraten 
über alle Angelegenheiten der Region und fassen gemeinsam Beschlüsse.

(2)		 Zu den Aufgaben des Regionalsynodalrates gehören insbesondere
	 a)	 die Wahl der Regionalleitung. Die Wahl und die mögliche Abwahl sind in 

der entsprechenden Wahlordnung geregelt;
	 b)	 Entgegennahme und Diskussion des jährlichen Berichts der Regionallei-

tung, der Ausführung über das Budget beinhaltet;
	 c)	 Entscheidungen über Strategien in der Region im Kontext der Bistums-

strategien;
	 d)	 Entscheidungen über Zielvereinbarungen der Region hinsichtlich Inhalten 

und Ressourceneinsatz;
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	 e)	 Wahrnehmung der Rechte in Bezug auf das Budget der Region:
i.	 Anhörungsrechts hinsichtlich der Bedarfsanmeldungen für das Bud-

get der Region;
ii.	 Entgegennahme des Berichts über den Abschluss der Budgetplanung;
iii.	 Entgegennahme der Reports des Finanzcontrollings sowie des Be-

richts über den Jahresabschluss der Region.
 	 f )	 Entscheidungen über regionale pastorale Schwerpunkte und Projekte 

hinsichtlich der Inhalte und des finanziellen und personellen Ressource-
neinsatzes im Rahmen des Budgets der Region;

	 g)	 Entscheidungen über die pastorale, gesellschaftliche, ökumenische und 
inter-religiöse Arbeit in der Region;

	 h)	 Entscheidungen, die das Erscheinungsbild der Region in der Öffentlichkeit 
betreffen;

	 i)	 regelmäßige Entgegennahme des Berichts der Regionalleitung zum 
Stand der Umsetzung der Beschlüsse;

	 j)	 Einrichtung von permanenten Ausschüssen und Foren auf Ebene der Re-
gion.

	 k)	 Wahl von sechs Mitgliedern gemäß § 56 Abs. 1 Buchst. a in die Diö-
zesan-versammlung des Bistums Limburg;

	 l)	 Wahl eines Mitgliedes gemäß § 61 Abs. 1 Buchst. f in den Diözesansyno-
dalrat.

	 m)	 Der Regionalsynodalrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(3)		 Die folgenden Aufgaben nimmt der Regionalsynodalrat wahr, sofern keine 
Regionalversammlung gemäß § 50 eingerichtet wird:

	 a)	 den Erfahrungsaustausch der Pfarrgemeinderäte, der Gemeinderäte von 
Katholiken anderer Muttersprache und der Verbände, Initiativen und Ein-
richtungen auf Ebene der Region untereinander zu pflegen;

	 b)	 Entwicklungen im kirchlichen, gesellschaftlichen und kommunalen Leben 
zu beobachten, zu diskutieren und dazu Stellung zu nehmen;

	 c)	 Anregungen an die Regionalleitung zu geben.

§ 47 Arbeitsweise des Regionalsynodalrates

(1)		 Der Regionalsynodalrat tritt nach Bedarf, wenigstens jedoch einmal im Vier-
teljahr zusammen. Ein Mitglied der Regionalleitung und der Vorsitzende des 
Regionalsynodalrats laden mit Angabe der vom Vorstand vorgeschlagenen 
Tagesordnung zu den Sitzungen ein.

(2)		 Der Regionalsynodalrat muss einberufen werden, wenn die Regionalleitung 
oder der Vorsitzende des Regionalsynodalrats oder ein Drittel der Mitglieder 
des Regionalsynodalrates dies mit Angabe einer Tagesordnung beantragt.

(3)		 Die geplante Tagesordnung der Sitzung ist zu veröffentlichen.
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(4)		 Die Sitzungen des Regionalsynodalrates finden in einem öffentlichen und ei-
nem nicht öffentlichen Teil statt. Zu Beginn einer Sitzung entscheidet der Re-
gionalsynodalrat auf Vorschlag des Vorstands, welche Tagesordnungspunkte 
in öffentlicher und welcher in nicht öffentlicher Sitzung beraten werden.

(5)		 Zum Abschluss eines nicht öffentlichen Sitzungsteils vereinbart der Regional-
synodalrat, wie die öffentliche Kommunikation über Ergebnisse und Bera-
tungen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung erfolgt.

(6)		 Der Regionalsynodalrat kann während eines laufenden Tagesordnungs-
punktes mit Mehrheitsentscheidung die Öffentlichkeit von der Beratung 
ausschließen.

(7)		 Die Gesprächsleitung der Sitzungen wird in der Regel einem Mitglied des 
Vorstandes des Regionalsynodalrates übertragen.

(8)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der die Namen der 
anwesenden und fehlenden Mitglieder, die Tagesordnung, die gefassten Be-
schlüsse im Wortlaut und alle ausdrücklich zum Zwecke der Niederschrift ab-
gegebenen Erklärungen enthalten sein müssen. Die Niederschrift gehört zu 
den amtlichen Akten der Region und ist dort aufzubewahren.

(9)		 Das Protokoll ist den Mitgliedern des Regionalsynodalrats und dem Diözes-
ansynodalamt binnen einer Frist von vier Wochen zuzuleiten.

(10)		 Ein Protokoll über den nichtöffentlichen und ein Protokoll über den öffentli-
chen Teil der Sitzung wird veröffentlicht.

§ 48 Wirksamkeit der Beschlüsse

(1)		 Ein in Anwesenheit der Regionalleitung gefasster Beschluss des Regionalsyn-
odalrates wird wirksam, wenn die Regionalleitung nicht aufgrund der durch 
ihr Amt gegebenen Verantwortung bis zum Ende der Sitzung des Regional-
synodal-rates unter Angabe der Gründe förmlich widerspricht; die Regional-
leitung soll jedoch ihre Argumente bereits in die Beratung einbringen.

(2)		 Ein in Abwesenheit der Regionalleitung gefasster Beschluss des Regionalsy-
nodalrates wird erst mit der Genehmigung durch die Regionalleitung gültig. 
Wenn die Regionalleitung die Genehmigung aufgrund der durch ihr Amt 
gegebenen Verantwortung nicht erteilt, muss sie ihre Gründe alsbald dem 
Vorstand des Regionalsynodalrates mitteilen.

(3)		 Im Falle des Widerspruchs (Abs. 1) oder der Versagung der Genehmigung 
(Abs. 2) ist der Beschlussinhalt in einer Sitzung des Regionalsynodalrates er-
neut zu beraten. Zu dieser Sitzung, die spätestens nach vier Wochen statt-
finden muss, ist das Diözesansynodalamt einzuladen. Kommt hier keine 
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Einigung zustande, kann der Regionalsynodalrat die Angelegenheit dem 
Generalvikar und der Bischöflichen Bevollmächtigten zur Entscheidung vor-
legen; diesem Beschluss kann die Regionalleitung nicht widersprechen.

§ 49 Ausschüsse und Foren des Regionalsynodalrates

(1)		 Der Regionalsynodalrat kann für Sachgebiete, die der dauerhaften Aufmerk-
samkeit bedürfen, permanente Ausschüsse bilden.

(2)		 Für Budgetfragen kann der Regionalsynodalrat einen permanenten Aus-
schuss mit Mitgliedern aus den eigenen Reihen bilden.

(3)		 Die Mitglieder der permanenten Ausschüsse werden vom Regionalsynodal-
rat berufen. Sie müssen, unbeschadet der Regelung von Abs. 2, nicht dem Re-
gionalsynodalrat angehören. Die Zahl der hauptamtlich und hauptberuflich 
im kirchlichen Dienst im Bistum Limburg tätigen Personen darf ein Drittel der 
Mitgliederzahl nicht überschreiten.

(4)		 Ein permanenter Ausschuss wählt einen Vorsitzenden, der Mitglied des Regi-
onalsynodalrates sein soll. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den Regi-
onalsynodalrat.

(5)		 Die permanenten Ausschüsse handeln im Auftrag des Regionalsynodalra-
tes. Ihre Beratungsergebnisse werden mit Beschlussfassung durch den Re-
gionalsynodalrat wirksam, es sei denn, dass der Regionalsynodalrat einem 
Ausschuss im Einzelfall Vollmacht zur Beschlussfassung in eigener Verant-
wortung erteilt hat.

(6)		 Die Geschäftsführung eines permanenten Ausschusses obliegt der Ge-
schäftsführung des Regionalsynodalrats oder einer anderen von der Regio-
nalleitung damit beauftragten Person.

(7)		 Die Sitzungen der permanenten Ausschüsse sind nicht öffentlich. Die Regi-
onalleitung ist berechtigt, an den Ausschusssitzungen beratend teilzuneh-
men.

(8)		 Zur Bearbeitung von Sachfragen, die einer Entscheidung im Regionalsyno-
dalrat bedürfen, kann der Regionalsynodalrat Foren einrichten.

(9)		 Der Regionalsynodalrat beauftragt eine fachlich zuständige Stelle in der 
Region mit der Erstellung eines Arbeitsauftrags für das Forum und der Ge-
schäftsführung für die Arbeit des Forums. Der Auftrag für das Forum wird 
vom Regionalsynodalrat beschlossen.

(10)		 Die Mitglieder der Foren werden vom Regionalsynodalrat berufen. Sie müs-
sen nicht dem Regionalsynodalrat angehören. Die Geschäftsführung eines 
Forums lädt inner- und außerkirchliche Stellen mit entsprechender Expertise 
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sowie die Mitglieder des Regionalsynodalrats zur Benennung von Vorschlä-
gen zur Mitarbeit im Forum ein und erstellt aus diesen Vorschlägen eine Liste 
für die Beset-zung des Forums. Das Forum wählt einen Vorsitzenden, der der 
Bestätigung durch den RSR bedarf.

(11)		 Der Regionalsynodalrat berücksichtigt bei seinen Entscheidungen zu einer 
Frage, die in einem Forum bearbeitet wird, dessen Arbeitsergebnisse in an-
gemessener Weise.

B. Die Regionalversammlung

§ 50 Begriffsbestimmung und Zusammensetzung

(1)		 Zur Förderung der Vernetzung innerhalb der Region unter den kirchlichen 
und mit nichtkirchlichen Akteuren kann der Regionalsynodalrat in jeder 
Amtszeit die Wahl einer katholischen Regionalversammlung mit den unter 
§ 51 beschriebenen Aufgaben beschließen. Der Regionalsynodalrat legt zu-
dem die Zusammensetzung der Regionalversammlung fest.

(2)	 	Wird keine Regionalversammlung eingerichtet, verbleiben die Aufgaben ge-
mäß § 51 Abs. 1 bis 3 beim Regionalsynodalrat.

(3)	 	In der Region Frankfurt trägt die Regionalversammlung die Bezeichnung 
„Stadtversammlung der Frankfurter Katholik:innen“.

(4)		 Die Regionalleitung nimmt an den Sitzungen der Regionalversammlung teil. 
Sie hat Mitspracherecht.

(5)		 Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen der Regionalversammlung teil. 
Er hat Mitspracherecht.

(6)		 Die Entscheidung über die Einrichtung der Regionalversammlung und deren 
Zusammensetzung wird im 2. Teil der konstituierenden Sitzung des Regio-
nalsynodalrates für die gesamte Amtszeit getroffen.

§ 51 Aufgaben und Arbeitsweise der Regionalversammlung

(1)		 Die Regionalversammlung hat die Aufgabe,
	 a)	 den Erfahrungsaustausch der Pfarrgemeinderäte, der Gemeinderäte von 

Katholiken anderer Muttersprache und der Verbände, Initiativen und Ein-
richtungen auf Ebene der Region untereinander zu pflegen;

	 b)	 Entwicklungen im kirchlichen, gesellschaftlichen und kommunalen Leben 
zu beobachten, zu diskutieren und dazu Stellung zu nehmen;

SynO



40

	 c)	 Anregungen an den Regionalsynodalrat und an die Regionalleitung zu 
geben;

	 d)	 Der Regionalsynodalrat kann der Regionalversammlung weitere Aufga-
ben zuweisen.

(2)		 Die Regionalversammlung tritt wenigstens einmal im Jahr zusammen. Der 
Vorsitzende lädt unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen ein. Die 
Regionalversammlung muss einberufen werden, wenn ein Drittel der Mit-
glieder dies mit Angabe einer Tagesordnung verlangt.

(3)		 Die Regionalversammlung tagt in der Regel öffentlich. Über jede Sitzung 
ist ein öffentlich zugängliches Protokoll anzufertigen, das die gefassten Be-
schlüsse im Wortlaut enthält.

§ 52 Vorstand der Regionalversammlung

(1)		 Die Regionalversammlung wählt einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter 
des Vorsitzenden und mindestens ein weiteres Vorstandsmitglied aus den 
Katholiken der Region. Diese bilden den Vorstand. Kandidaten können vor-
geschlagen werden von den Mitgliedern der Regionalversammlung sowie 
von allen Katholiken in der Region.

		 Die Wahl des Vorstands der Regionalversammlung ist in der Konst RV gere-
gelt.

(2)		 Der Geschäftsführer der Regionalversammlung nimmt an den Sitzungen des 
Vorstands teil. Er hat Mitspracherecht.

(3)		 Ein Mitglied der Regionalleitung ist zu den Sitzungen des Vorstands einzula-
den.

(4)		 Der Vorsitzende der Regionalversammlung lädt zu den Sitzungen des Vor-
stands ein.

(5)		 Der Vorstand ist der Stadtversammlung verantwortlich. Er bereitet die Sit-
zungen vor und trägt Verantwortung für die Durchführung der Beschlüsse.

(6)		 Zu Fragen von öffentlichem Interesse in der Region kann der Vorstand in der 
Öffentlichkeit Stellung nehmen.

(7)		 Ein Mitglied des Vorstands gemäß Abs. 1 ist Mitglied des Regionalsynodalra-
tes und Mitglied des Vorstands des Regionalsynodalrates gemäß § 45 Abs. 2 
Buchst. d.
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Artikel IV
DIE DIÖZESE

§ 53 Begriffsbestimmung

Die Diözese Limburg ist der dem Bischof von Limburg in eigenständiger Verant-
wortung anvertraute Teil des Volkes Gottes im Gebiet des Bistums. Sie bildet eine 
Teilkirche, in der die eine Kirche wirkt und gegenwärtig ist. Sie gewährleistet das 
Leben und den Dienst der Kirche in Verkündigung, Gottesdienst und Diakonie. In 
ihr werden in Bindung an die Gesamtkirche die Aufgaben des Priester-, Lehr- und 
Hirtenamtes in teilkirchlicher Eigenständigkeit erfüllt.

§ 54 Die Leitung der Diözese

Der Bischof leitet die Diözese aufgrund seiner Weihe und seiner ordentlichen und 
unmittelbaren Hirtengewalt in Einheit mit dem Bischofskollegium unter der Au-
torität des Papstes. Er leitet das Bistum im Zusammenwirken mit den synodalen 
Gremien. Bei der Ausübung der Leitung bedient er sich des Bischöflichen Ordina-
riates.

A. Die Diözesanversammlung

§ 55 Begriffsbestimmung

Die Diözesanversammlung ist die gewählte Vertretung der Katholiken des Bis-
tums Limburg. Sie ist das vom Bischof anerkannte Organ im Sinne des Dekretes 
des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Apostolat der Laien, Nr. 26.

§ 56 Zusammensetzung der Diözesanversammlung

(1)		 Der Diözesanversammlung gehören an:
	 a)	 je sechs von den Regionalsynodalräten gewählte Mitglieder, die selbst 

nicht dem Regionalsynodalrat angehören müssen;
	 b)	 sieben Katholiken des Bistums, die von den unter Buchst. a genannten 

Personen hinzugewählt werden. Für diese Kandidatenliste können Vor-
schläge unterbreiten

	 -	 die Regionalsynodalräte, die Pfarrgemeinderäte und die Gemeinderäte 
der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache;

	 -	 der Ordensrat;
	 -	 Einrichtungen und
	 -	 jeder Katholik des Bistums;
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	 c)	 fünf Katholiken des Bistums, die die von den unter Buchst. a genannten 
Personen hinzugewählt werden aus einer Liste von mindestens neun Kan-
didaten, die vom Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Mutterspra-
che aufgestellt wird;

	 d)	 drei Katholiken des Bistums, die von den unter Buchst. a genannten Per-
sonen hinzugewählt werden aus einer Liste von mindestens fünf Kandi-
daten, die von der diözesanen Arbeitsgemeinschaft der katholischen Ver-
bände aufgestellt wird.

(2)	 	Zu den Sitzungen der Diözesanversammlung sind einzuladen
	 a)	 der Bischof,
	 b)	 der Bischöfliche Beauftragte für den synodalen Bereich,
	 c)	 die Mitglieder des Diözesansynodalrates, sofern sie nicht bereits gemäß 

Abs. 1 Mitglied der Diözesanversammlung sind. Sie haben Mitsprache-
recht.

(3)		 Der mit der Geschäftsführung der Diözesanversammlung Beauftragte nimmt 
an den Sitzungen der Diözesanversammlung teil. Er hat Mitspracherecht.

§ 71 Präsidium der Diözesanversammlung

(1)		 Die Diözesanversammlung wählt ein Präsidium. Dies besteht aus
	 a)	 den beiden Präsidenten,
	 b)	 zwei Vizepräsidenten,
	 c)	 sechs weiteren Mitgliedern.

(2)		 Der Vertreter des Bischofs gemäß § 56 Abs. 2 Buchst. b und der mit der Ge-
schäftsführung Beauftragte nehmen an den Sitzungen des Präsidiums mit 
Mitspracherecht teil.

(3)		 Die in das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gewählten Vertreter 
können an den Sitzungen teilnehmen. Sie haben Mitspracherecht.

(4)	 	Das Präsidium ist der Diözesanversammlung verantwortlich. Es bereitet die 
Sitzungen vor und trägt Verantwortung für die Durchführung der Beschlüs-
se.

(5)	 	Das Präsidium kann zwischen den Sitzungen in dringenden Fällen Aufgaben 
der Diözesanversammlung wahrnehmen, muss ihr aber darüber Bericht er-
statten.

(6)	 	Die beiden Präsidenten werden von den Mitgliedern der Diözesanversamm-
lung gewählt. Eine Wahl von zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts 
ist anzustreben.
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(7)	 	Die beiden Präsidenten der Diözesanversammlung vertreten die Anliegen 
der Diözesanversammlung im Diözesansynodalrat und nehmen ihre Aufga-
ben in weiteren Gremien gemäß den entsprechenden Ordnungen wahr. Sie 
sind gegenseitig vertretungsberechtigt.

§ 58 Aufgaben der Diözesanversammlung

(1)		 Die Diözesanversammlung hat die Aufgabe,
	 a)	 Entwicklungen im kirchlichen, gesellschaftlichen und staatlichen Leben zu 

beobachten, zu diskutieren und dazu Stellung zu nehmen,
	 b)	 den diözesanen Visionsprozess in angemessenen Abständen zu initiieren 

und im Visionsprozess mitzuwirken,
	 c)	 Anregungen für das Wirken der Katholiken in der Diözese und in der Ge-

sellschaft zu geben;
	 d)	 Anregungen an den Bischof und den Diözesansynodalrat zu geben,
	 e)	 in jeder Sitzung den Tätigkeitsbericht des Präsidiums entgegenzuneh-

men, in dem auch über den Umsetzungsstand der Beschlüsse informiert 
wird,

	 f )	 die Jahresberichte des Diözesansynodalrates zu diskutieren und dazu Stel-
lung zu nehmen;

	 g)	 Anliegen der Diözesanversammlung auf überdiözesaner Ebene zu vertreten.

(2)		 Darüber hinaus hat die Diözesanversammlung die Aufgabe,
	 a)	 fünf Mitglieder für den Diözesansynodalrat gemäß § 61 Abs. 1 Buchst. c 

dieser Ordnung zu wählen,
	 b)	 drei Vertreter der Diözese in das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 

zu wählen.

§ 59 Arbeitsweise der Diözesanversammlung

(1)		 Die Diözesanversammlung tagt in der Regel zweimal im Jahr. Die beiden Prä-
sidenten laden zu den Sitzungen mit Angabe der vom Präsidium vorgeschla-
genen Tagesordnung ein.

(2)		 Die Diözesanversammlung muss einberufen werden, wenn das Präsidium 
dies beschließt oder wenn ein Drittel der Mitglieder dies mit Angabe einer 
Tagesordnung beantragt.

(3)		 Die Diözesanversammlung kann zeitlich befristete Foren für eine konkret 
umschriebene Aufgabe einrichten. Das Präsidium bereitet den Auftrag für 
das Forum vor. Auftrag und Besetzung werden in der Diözesanversammlung 
beraten und entschieden. Die Geschäftsführung liegt in der Geschäftsstelle 
der Diözesanversammlung.

(4)		 Die Diözesanversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.
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B. Der Diözesansynodalrat

§ 60 Begriffsbestimmung

Der Diözesansynodalrat ist das synodale Gremium auf der Diözesanebene, in 
dem die durch das Volk Gottes im Bistum Limburg mandatierten Mitglieder durch 
Beratung mit dem Bischof an der Willensbildung und Entscheidungsfindung in 
den Aufgaben der Diözese teilhaben und so ihre Verantwortung für die Sendung 
der Kirche wahrnehmen.

§ 61 Zusammensetzung des Diözesansynodalrates

(1)		 Dem Diözesansynodalrat gehören an
	 a)	 der Bischof als Vorsitzender kraft Amtes;
	 b)	 die beiden Präsidenten der Diözesanversammlung. Den beiden Präsiden-

ten kommt gemeinsam eine Stimme zu;
	 c)	 fünf von der Diözesanversammlung gewählte Katholiken des Bistums, 

davon höchstens ein hauptberuflich Beschäftigter im Dienst des Bistums 
Limburg;

	 d)	 der Bischöfliche Beauftragte für den synodalen Bereich;
	 e)	 der Generalvikar und der Bischöfliche Bevollmächtigte. Beiden kommt ge-

meinsam eine Stimme zu;
	 f )	 je ein von jedem Regionalsynodalrat gewähltes Mitglied;
	 g)	 zwei vom Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache ge-

wählte Mitglieder;
	 h)	 zwei vom Seelsorgerat gewählte Mitglieder;
	 i)	 ein von den Vertretern der Einrichtungen in den Regionalsynodalräten 

gewähltes Mitglied;
	 j)	 bis zu fünf von den übrigen Mitgliedern gewählte Mitglieder, die die Zu-

sammensetzung des Diözesansynodalrates so ergänzen, dass die Vielfalt 
kirchlichen Lebens im Bistum erkennbar ist, davon höchstens ein hauptbe-
ruflich Beschäftigter im Dienst des Bistums Limburg.

		 Näheres über die Wahl der in Buchst. b, c, f, g, h, i und j genannten Mitglieder 
regeln die entsprechenden Ordnungen.

(2)		 Der Diözesansynodalrat wählt aus den Mitgliedern gemäß § 61 Abs. 1 Buchst. 
b, c, f, g, i und j einen Sprecher, der nicht hauptberuflich im Dienst des Bis-
tums Limburg beschäftigt sein darf.

(3)		 Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Diözesansynodalrates teil. 
Er hat Mitspracherecht.
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(4)		 Die Mitglieder des Bistumsteams und die Vorsitzenden der Ausschüsse des 
Diözesansynodalrates, soweit sie nicht bereits Mitglieder sind, können an 
den Sitzungen des Diözesansynodalrates teilnehmen. Die Vorsitzenden von 
durch den Diözesansynodalrat eingesetzten Foren und die Bereichsleitungen 
des Bischöflichen Ordinariates sind einzuladen, wenn Gegenstände ihres 
Sachbereiches verhandelt werden. Sie haben Mitspracherecht.

§ 62 Vorstand des Diözesansynodalrates

(1)		 Der Diözesansynodalrat bildet einen Vorstand. Dieser besteht aus
	 a)	 dem Bischof als Vorsitzenden,
	 b)	 dem Bischöflichen Beauftragten für den synodalen Bereich als stellvertre-

tendem Vorsitzenden,
	 c)	 dem Sprecher des Diözesansynodalrates,
	 d)	 drei vom Diözesansynodalrat gewählten Mitgliedern.

(2)		 Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Vorstandes teil. Er hat Mit-
spracherecht.

(3)		 Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Diözesansynodalrates vor und legt 
die Tagesordnung fest. Er kann Tagesordnungspunkte zur öffentlichen Bera-
tung vorschlagen.

(4)		 Der Vorstand prüft die Eingaben an den Diözesansynodalrat. Er entscheidet 
darüber, ob eine Eingabe im Diözesansynodalrat beraten wird oder ob sie ei-
ner weiteren Befassung im Bischöflichen Ordinariat, in einem Ausschuss oder 
in einem Forum bedarf.

(5)		 Über die Sitzungen des Vorstandes wird ein Protokoll angefertigt, das den 
Mitgliedern des Diözesansynodalrates zugeleitet wird.

(6)		 Der Vorstand kann Sachverständige 

§ 63 Aufgaben des Diözesansynodalrates

(1)		 Der Bischof und die übrigen Mitglieder des Diözesansynodalrates informie-
ren sich gegenseitig als Dialogpartner und beraten gemeinsam über die an-
stehenden Angelegenheiten.

(2)		 Zu den Aufgaben des Diözesansynodalrates gehören insbesondere:
	 a)	 Entscheidungen über das Leitbild des Bistums und die Bistumsstrategien,
	 b)	 Entscheidungen über mittel- und langfristige Zielvereinbarungen des Bis-

tums hinsichtlich der Inhalte und des Ressourceneinsatzes,
	 c)	 Aufgaben gemäß HOBL,
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	 d)	 Entscheidungen über überregionale pastorale Projekte von besonderer 
Bedeutung hinsichtlich der Inhalte und des Ressourceneinsatzes,

	 e)	 Entscheidungen über weitreichende Änderungen der seelsorgerlichen, 
organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Praxis und Strukturen,

	 f )	 Entscheidungen über Leitlinien für die pastorale, gesellschaftliche und 
ökumenische Arbeit im Bistum,

	 g)	 Entscheidungen, die das Erscheinungsbild des Bistums in der Öffentlich-
keit betreffen,

	 h)	 Gesetzes- und sonstige Normsetzungsvorhaben, darunter Änderungen 
des Bistumsstatuts sowie der Synodalordnung,

	 i)	 Mitwirkung bei der Berufung von Bereichsleitungen des Bischöflichen Or-
dinariates,

	 j)	 Benennung von Vertretern in andere Gremien, darunter Benennung von 
Beisitzern für die Wahlprüfungskammer und für die Kommission § 67 Abs. 
8 SynO.

(3)		 Die in § 61 Abs. 1 Buchst. b, c, f und g genannten Mitglieder des Diözesansyn-
odal-rats wählen die Mitglieder des Diözesankirchensteuerrates gemäß § 93 
Abs. 1 Buchst. a dieser Ordnung.

(4)		 Die Mitglieder des Diözesansynodalrates wirken mit im Verfahren für die 
Bestellung des Bischofs und der Weihbischöfe im Rahmen des geltenden 
Rechts.

§ 64 Arbeitsweise des Diözesansynodalrates

(1)		 Der Diözesansynodalrat tritt nach Bedarf, wenigstens jedoch einmal im Vier-
teljahr zusammen. Der Bischof bzw. ein von ihm benannter Vertreter und der 
Sprecher des Diözesansynodalrates laden unter Angabe der Tagesordnung 
zu den Sitzungen ein.

(2)		 Der Diözesansynodalrat muss einberufen werden, wenn der Bischof oder der 
Vorstand oder ein Drittel der Mitglieder dies mit Angabe des gewünschten 
Tagesordnungspunktes beantragt.

(3)		 Wünscht der Seelsorgerat, bei der Behandlung einer pastoralen Frage ge-
hört zu werden, wird die abschließende Beratung und Beschlussfassung im 
Diözesansynodalrat erst geschehen, wenn der Seelsorgerat Gelegenheit zur 
Stellungnahme hatte.

(4)		 Die geplante Tagesordnung einer Sitzung des Diözesansynodalrates ist zeit-
gleich mit der Einladung der Mitglieder zu veröffentlichen.
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(5)		 Die Sitzungen des Diözesansynodalrates finden in einem öffentlichen und ei-
nem nicht öffentlichen Teil statt. Zu Beginn einer Sitzung entscheidet der Di-
özesansynodalrat auf Vorschlag des Vorstands, welche Tagesordnungspunk-
te in öffentlicher und welche in nicht öffentlicher Sitzung beraten werden.

(6)		 Zum Abschluss eines nicht öffentlichen Sitzungsteils vereinbart der Diözes-
ansynodalrat, wie die öffentliche Kommunikation über Ergebnisse und Bera-
tungen des nicht öffentlichen Teils der Sitzung erfolgt.

(7)		 Der Diözesansynodalrat kann während eines laufenden Tagesordnungs-
punktes mit Mehrheitsentscheidung die Öffentlichkeit von der Beratung 
ausschließen.

(8)		 Zu einer Sitzung oder zu einzelnen Punkten der Tagesordnung kann der Diö-
zesansynodalrat Gäste zulassen.

(9)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der die Namen der 
anwesenden und fehlenden Mitglieder, die Tagesordnung, die gefassten Be-
schlüsse im Wortlaut und alle ausdrücklich zum Zweck der Niederschrift ab-
gegebenen Erklärungen enthalten sein müssen. Die Niederschrift gehört zu 
den Akten des Bischöflichen Ordinariates und ist dort aufzubewahren.

(10)		 Das Protokoll ist den Mitgliedern des Diözesansynodalrates binnen einer Frist 
von vier Wochen zuzuleiten.

(11)		 Ein Protokoll über den nicht öffentlichen und ein Protokoll über den öffentli-
chen Teil der Sitzung werden veröffentlicht.

(12)		 Einzelheiten des Geschäftsablaufes sind in der Geschäftsordnung des Diözes-
ansynodalrates geregelt.

§ 65 Beschlüsse des Diözesansynodalrates

(1)		 Wenn der Diözesansynodalrat es für angezeigt hält, spricht er nach Beratung 
eines Punktes durch Beschluss eine Empfehlung an den Bischof aus.

(2)		 In entsprechender Anwendung der Vorschrift des c. 127 § 2 n. 2 CIC wird der 
Bischof den Beschlüssen des Diözesansynodalrates folgen, wenn nicht über-
wiegende Gründe entgegenstehen.

(3)	 	Stimmt der Bischof einem Beschluss des Diözesansynodalrates zu, ist dieser 
rechtswirksam.

(4)		 Stimmt der Bischof einem Beschluss des Diözesansynodalrates nicht zu, wird 
er dies begründen. Auf Wunsch der Mehrheit des Diözesansynodalrates er-
folgt eine erneute gemeinsame Beratung. Mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen kann der Diözesansynodalrat einen erneuten Be-
schluss fassen.
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(5)	 	Stimmt der Bischof diesem Beschluss nicht zu, wird er dafür schwerwiegende 
Gründe vorbringen.

(6)		 Mit der Mehrheit der Stimmen kann der Diözesansynodalrat in diesem Fall 
ein Verfahren zur Konsensfindung eröffnen. Die Bedingungen des Verfah-
rens werden zu Beginn einer jeden Amtszeit des Diözesansynodalrates durch 
Beschluss vereinbart. Sie können neu verhandelt werden, wenn sowohl die 
Mehrheit des Diözesansynodalrates als auch der Bischof dies wünschen. Ziel 
des Konsensverfahrens ist eine Beschlussformulierung, mit der sowohl die 
Mehrheit des Diözesansynodalrates als auch der Bischof einverstanden ist. 
Stimmt der Bischof diesem Beschluss zu, ist er rechtswirksam.

§ 66 Berichterstattung über Umsetzung von Beschlüssen

(1)		 In jeder Sitzung berichtet der Beauftragte des Bischofs für den synodalen 
Bereich darüber, welche Beschlüsse seit der vorangegangenen Sitzung des 
Diözesansynodalrates umgesetzt wurden.

(2)	 	Einmal jährlich berichtet der Bischof über den Stand der Umsetzung aller Be-
schlüsse.

§ 67 Ausschüsse und Foren des Diözesansynodalrates

(1)		 Der Diözesansynodalrat richtet zu Beginn einer Amtszeit einen permanenten 
Ausschuss Haushalt und einen permanenten Ausschuss Recht ein. Darüber 
hinaus kann er für Themen, die einer permanenten Bearbeitung bedürfen, 
permanente Ausschüsse einrichten. Die Mitglieder der permanenten Aus-
schüsse werden vom Diözesansynodalrat berufen. Sie müssen, mit Ausnah-
me der Mitglieder des permanenten Ausschusses Haushalt, nicht Mitglieder 
des Diözesansynodal-rats sein. Die Zahl der hauptamtlich und hauptberuflich 
im kirchlichen Dienst im Bistum Limburg tätigen Personen in den permanen-
ten Ausschüssen darf ein Drittel der Mitgliederzahl nicht überschreiten.

(2)		 Die permanenten Ausschüsse wählen jeweils einen Vorsitzenden, der Mit-
glied des Diözesansynodalrates sein soll. Die Wahl bedarf der Bestätigung 
durch den Diözesansynodalrat. Jeder Ausschuss hat das Recht, bis zu drei 
Sachkundige als Mitglieder zu kooptieren.

(3)		 Der Diözesansynodalrat setzt zu Beginn der Amtszeit aus seiner Mitte einen 
permanenten Ausschuss Haushalt ein. Die Geschäftsführung des Haushalts-
ausschusses übernimmt in der Regel der Diözesanökonom.

(4)		 Der Diözesansynodalrat bildet einen permanenten Ausschuss Recht. Die Ge-
schäftsführung des Ausschusses Recht übernimmt eine Leitung des Stabsbe-
reiches Aufsicht und Recht im Bischöflichen Ordinariat.
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(5)		 Die Ausschüsse arbeiten im Auftrag des Diözesansynodalrates. Sie haben die 
Aufgabe, für diesen Arbeitsvorlagen zu erstellen und Aktivitäten anzuregen. 
Daneben stehen die Ausschüsse dem Bischöflichen Ordinariat beratend zur 
Verfügung.

(6)		 Näheres über die Arbeit der Ausschüsse des Diözesansynodalrates wird in 
der „Geschäftsordnung Ausschüsse des Diözesansynodalrates“ geregelt.

(7)		 Der Diözesansynodalrat kann zeitlich befristete Foren für eine konkret um-
schriebene Aufgabe beantragen. Das Bistumsteam bereitet den Auftrag vor 
und benennt eine Geschäftsführung. Auftrag und Besetzung werden final im 
Diözesan-synodalrat beraten und entschieden.

(8)		 Der Diözesansynodalrat bildet für die Dauer seiner Amtszeit eine Kommissi-
on, die vom Bischof angehört wird, bevor er einem Mitglied eines synodalen 
Gremiums sein Mandat und gegebenenfalls die Wählbarkeit entzieht. Die 
Kommission besteht aus drei Mitgliedern des Diözesansynodalrates.

C. Koordinierungsausschuss zur Zusammenarbeit
mit den katholischen Verbänden

§ 68 Koordinierungsausschuss auf Bistumsebene

(1)	 	Zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen katholischen Verbänden, syn-
odalen Gremien und Bischöflichem Ordinariat wird ein Koordinierungsaus-
schuss gebildet.

(2)		 Der Koordinierungsausschuss besteht aus
	 a)	 dem Bischöflichen Beauftragten für den synodalen Bereich und zwei wei-

teren Mitgliedern des Ordinariatsteams;
	 b)	 fünf Vertretern des Vorstandes der vom Bischof anerkannten Arbeitsge-

meinschaft der Verbände im Bistum Limburg;
	 c)	 den beiden Präsidenten und den beiden Vizepräsidenten der Diözesan-

versammlung.

(3)		 Der Koordinierungsausschuss tagt in der Regel zweimal jährlich. Er soll ge-
meinsam interessierende Fragen besprechen und entsprechende Anregun-
gen geben. Der Koordinierungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung 
geben.
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(4)		 Vorsitzender des Koordinierungsausschusses ist der Bischöfliche Beauftrag-
te für den synodalen Bereich. Stellvertretende Vorsitzende sind der Sprecher 
der Arbeitsgemeinschaft der Verbände und einer der Präsidenten der Diö-
zesanversammlung.

(5)		 Die Geschäftsführung des Koordinierungsausschusses liegt beim Diözesan-
synodalamt.

D. Statuten des Priesterrates

§ 69 Begriffsbestimmung und Amtszeit

(1)		 Der Priesterrat repräsentiert das Presbyterium des Bistums Limburg.

(2)		 Die Amtszeit des Priesterrates beträgt vier Jahre, unbeschadet der Vorschrift 
des c. 501 §§ 2 und 3 CIC.

(3)		 Im Falle der Neueinsetzung des Priesterrates gemäß c. 501 § 2 CIC endet die 
Amtszeit des Priesterrates mit dem Ende der laufenden Amtszeit der synoda-
len Gremien.

(4)		 Beabsichtigt der Bischof, den Priesterrat gemäß c. 501 § 3 CIC aufzulösen, 
hört er im ersten Schritt die Kommission des Diözesansynodalrats gemäß § 
67 Abs. 8 SynO. Erfolgt die Neubildung des Priesterrates während der laufen-
den Amtszeit, endet die Amtszeit des neuen Priesterrates mit dem Ende der 
laufenden Amtszeit der synodalen Gremien.

§ 70 Zusammensetzung des Priesterrates

(1)		 Dem Priesterrat gehören mit Stimmrecht an
	 a)	 der Bischof als Vorsitzender kraft Amtes,
	 b)	 neun vom Presbyterium aus seiner Mitte gewählte Priester,
	 c)	 drei vom Bischof berufene Priester,
	 d)	 der Generalvikar kraft Amtes.

		 Der Priesterrat soll in seiner Gesamtzusammensetzung den Klerus angemes-
sen repräsentieren. Er soll möglichst generationengerecht zusammengesetzt 
sein und Ordenspriester sowie Priester aus Gemeinden von Katholiken ande-
rer Muttersprache sollen vertreten sein.

(2)		 Zu den Sitzungen des Priesterrates sind einzuladen und haben Mitsprache-
recht

	 a)	 der Bischöfliche Beauftragte für den synodalen Bereich,
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	 b)	 eine Bereichsleitung Personalmanagement und -einsatz,
	 c)	 der Regens des Priesterseminars in Limburg,
	 d)	 ein Vertreter der Limburger Priesterkandidaten in Sankt Georgen.

(3)		 Näheres über Wahl und Berufung in den Priesterrat ist in der „Ordnung für 
die Wahl und die Berufung in den Priesterrat im Bistum Limburg“ geregelt, 
die Bestandteil dieser Statuten ist.

§ 71 Sprecher des Priesterrates

Der Priesterrat wählt aus seiner Mitte einen Sprecher und einen stellvertretenden 
Sprecher.

§ 72 Aufgaben des Priesterrates

(1)		 Der Priesterrat nimmt durch Beratung des Bischofs im Rahmen der Sitzungen 
des Seelsorgerates teil an der Leitung der Diözese.

(2)		 Der Priesterrat hat ein Recht auf Anhörung
	 a)	 bei Errichtung, Aufhebung und nennenswerter Veränderung von Pfarrei-

en,
	 b)	 bei Erlass von diözesanen Ordnungen über die Verwendung von Gaben 

und Spenden der Gläubigen und über die Besoldung der Kleriker,
	 c)	 bei Neubau und Entwidmung von Kirchen,
	 d)	 bei Festlegung diözesaner Abgaben,
	 e)	 bei den weiteren beispruchsberechtigten Fragen gemäß CIC.

(3)		 Darüber hinaus hat der Priesterrat die folgenden Aufgaben:
	 a)	 Beratung der Fragen, die der Bischof ihm vorlegt,
	 b)	 Mitwirkung in dienstrechtlichen und sozialen Angelegenheiten der Pries-

ter.

(4)		 An den Aufgaben des Diözesansynodalrates ist der Priesterrat als Teil des 
Seelsorgerates beteiligt.

§ 73 Arbeitsweisen des Priesterrates

(1)		 In der Regel nimmt der Priesterrat seine Aufgaben im Rahmen der Sitzungen 
des Seelsorgerates wahr. Bei Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 72 Abs. 
2 ist die Abstimmung der Mitglieder des Priesterrates eigenständig auszu-
weisen.

(2)		 Darüber hinaus kann der Bischof den Priesterrat unter Angabe der Tagesord-
nung zu eigenen Sitzungen einberufen.
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(3)		 Wenn ein Drittel der Mitglieder des Priesterrates die Einberufung einer ei-
genständigen Sitzung des Priesterrates mit dem Vorschlag eines Tagesord-
nungspunktes von größerer Bedeutung erbittet, wird der Bischof dieser Bitte 
nach Möglichkeit entsprechen und unter Angabe der Tagesordnung zur Sit-
zung einladen.

(4)		 Die Sitzungen des Priesterrates sind für alle von ihm vertretenen Priester öf-
fentlich, sofern der Priesterrat im Einzelfall nicht anders beschließt.

(5)		 Die Gesprächsleitung der Sitzungen übernimmt ein Moderator, der Mitglied 
des Priesterrates ist.

(6)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der die Namen der 
anwesenden und fehlenden Mitglieder, die Tagesordnung, die gefassten Be-
schlüsse im Wortlaut und alle ausdrücklich zum Zweck der Niederschrift ab-
gegebenen Erklärungen enthalten sein müssen. Die Niederschrift wird vom 
Bischof zur Bekanntgabe an die Priester freigegeben. Sie gehört zu den amt-
lichen Akten des Priesterrates und des Bischöflichen Ordinariates und ist dort 
aufzubewahren.

(7)		 Näheres über den Geschäftsablauf regelt die Geschäftsordnung des Priester-
rates.

§ 74 Ausschüsse des Priesterrates

(1)		 Der Priesterrat kann besondere Aufgaben, die ausschließlich die Gruppe der 
Priester betreffen, durch Ausschüsse wahrnehmen lassen.

(2)		 Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Priesterrat berufen.

(3)		 Die Ausschüsse arbeiten im Auftrag des Priesterrates und sind diesem verant-
wortlich.

(4)		 Zu den Sitzungen der Ausschüsse können Fachleute hinzugezogen werden.

(5)		 Näheres über den Geschäftsablauf regelt die Geschäftsordnung des Priesterra-
tes.

E. Der Seelsorgerat

§ 75 Seelsorgerat

(1)		 Der Seelsorgerat repräsentiert die vom Bischof mit Aufgaben in der Seelsor-
ge beauftragten Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten.
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(2)		 Die Amtszeit des Seelsorgerates beträgt vier Jahre. Die Mitglieder gemäß § 
76 Abs. 1 Buchst. b und c behalten auch im Falle der Sedisvakanz ihr Mandat 
als Mitglieder des Seelsorgerates. Nach Neubildung des Priesterrates durch 
den Bischof gemäß c. 501 § 2 CIC gehören die Mitglieder des neuen Priester-
rates dem Seelsorgerat bis zum Ende der laufenden Amtszeit an.

§ 76 Zusammensetzung des Seelsorgerates

(1)		 Dem Seelsorgerat gehören an 
	 a)	 der Bischof als Vorsitzender,
	 b)	 die Mitglieder des Priesterrates gemäß § 70 Abs. 1 Buchst. b und c,
	 c)	 zwei von den Diakonen im Dienst des Bistums Limburg gewählte Diakone,
	 d)	 fünf von der Berufsgruppe der Pastoralreferenten gewählte Pastoralrefe-

renten,
	 e)	 fünf von der Berufsgruppe der Gemeindereferenten gewählte Gemeinde-

referenten,
	 f )	 der Generalvikar und der Bischöfliche Bevollmächtigte. Beiden kommt ge-

meinsam eine Stimme zu.
		 Die Wahl der Mitglieder des Seelsorgerates ist für jede Berufsgruppe in der 

entsprechenden Wahlordnung geregelt.

(2)		 Zu den Sitzungen des Seelsorgerates sind einzuladen und haben Mitsprache-
recht:

	 a)	 der Bischöfliche Beauftragte für den synodalen Bereich, bei Abwesenheit 
der Geschäftsführer des Diözesansynodalrates,

	 b)	 der Bischöfliche Beauftragte für die Orden und Geistlichen Gemeinschaf-
ten,

	 c)	 eine Bereichsleitung Personalmanagement und -einsatz,
	 d)	 die Mitglieder des Bistumsteams, sofern Belange aus ihrem Zuständig-

keitsbereich betroffen sind.

(3)		 Der Geschäftsführer des Seelsorgerates wird im Einvernehmen mit dem Bi-
schof vom Seelsorgerat bestellt. Er nimmt an den Sitzungen des Seelsorgera-
tes teil. Er hat Mitspracherecht.

§ 77 Aufgaben des Seelsorgerates

(1)		 Der Seelsorgerat nimmt durch Beratung des Bischofs teil an der Leitung der 
Diözese. Die dazu erforderlichen Informationen erhält er durch das Bischöfli-
che Ordinariat. Diese Aufgabe erfüllt er insbesondere durch

	 a)	 Beratung der Fragen, die der Bischof ihm vorlegt;
	 b)	 Anregungen und Vorschläge an den Bischof.
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(2)	 	An den Aufgaben des Diözesansynodalrates ist der Seelsorgerat beteiligt 
durch

	 a)	 Entsendung von zwei Mitgliedern in den Diözesansynodalrat;
	 b)	 das Recht zu Stellungnahmen zu Beratungsgegenständen des Diözesan-

synodalrates, insbesondere
aa) 	 Entscheidungen über das Leitbild des Bistums und die Bistumsstrate-

gien, 
bb) 	 Entscheidungen über mittel- und langfristige Zielvereinbarungen 

des Bistums hinsichtlich der Inhalte und des Ressourceneinsatzes, 
cc) 	 Entscheidung über überregionale pastorale Projekte hinsichtlich der 

Inhalte und des Ressourceneinsatzes,
dd) Entscheidungen über weitreichende Änderungen der seelsorger-

lichen, organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Praxis und 
Strukturen,

ee) 	 Entscheidungen über Leitlinien für die pastorale, gesellschaftliche 
und ökumenische Arbeit im Bistum,

ff) 	 Entscheidungen, die das Erscheinungsbild des Bistums in der Öffent-
lichkeit betreffen,

gg) Gesetzes- und sonstige Normsetzungsvorhaben, darunter Änderun-
gen des Bistumsstatuts wie der Synodalordnung,

	 c)	 durch Anträge an den Diözesansynodalrat.
		 Die dazu erforderlichen Informationen erhält er durch den Vorstand des Diö-

zesansynodalrates.

(3)		 Darüber hinaus hat der Seelsorgerat folgende Aufgaben und Rechte:
	 a)	 Beratung von grundsätzlichen Fragen des Personaleinsatzes, der Perso-

nalentwicklung sowie der Aus- und Fortbildung des pastoralen Personals,
	 b)	 Mitwirkung im Verfahren für die Bestellung eines Regens für das Priester-

seminar Limburg,
	 c)	 Mitwirkung bei der Berufung von Bereichsleitungen des Bischöflichen 

Ordinariates gemäß Verfahrensordnung für die Berufung von Bereichslei-
tungen des Bischöflichen Ordinariates,

	 d)	 Mitwirkung im Verfahren für die Bestellung des Bischofs und eines Weih-
bischofs im Rahmen des geltenden Rechts,

	 e)	 Entgegennahme eines regelmäßigen Berichts zur Finanzsituation.

§ 78 Vorstand des Seelsorgerates

(1)		 Der Seelsorgerat bildet einen Vorstand. Dieser ist dem Seelsorgerat verant-
wortlich für eine sachgemäße Abwicklung der Geschäfte.
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(2)		 Dem Vorstand gehören an
	 a)	 der Sprecher des Seelsorgerates,
	 b)	 bis zu drei vom Seelsorgerat gewählte Mitglieder.

		 Die Mitglieder gemäß a und b sollen die verschiedenen Berufsgruppen re-
präsentieren.

(3)		 Der Sprecher des Seelsorgerates wird vom Seelsorgerat gewählt. Er vertritt 
den Seelsorgerat im Rahmen der bestehenden diözesanen Ordnungen.

(4)		 Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Vorstands teil. Er hat Mit-
spracherecht.

(5)		 Der Vorstand bereitet die Sitzungen vor und wacht über die Durchführung 
der Beschlüsse.

§ 79 Arbeitsweise des Seelsorgerates

(1)		 Der Bischof lädt den Seelsorgerat unter Angabe der Tagesordnung zu den 
Sitzungen ein.

(2)		 Wenn ein Drittel der Mitglieder des Seelsorgerates die Einberufung einer Sit-
zung mit dem Vorschlag eines Tagesordnungspunktes von größerer Bedeu-
tung erbittet, wird der Bischof dieser Bitte nach Möglichkeit entsprechen.

(3)		 Die Sitzungen des Seelsorgerates sind für alle von ihm vertretenen Seelsorger 
öffentlich, sofern der Seelsorgerat im Einzelfall nicht anders beschließt.

(4)		 Die Gesprächsleitung der Sitzungen übernimmt ein Moderator, der Mitglied 
des Vorstands ist.

(5)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der die Namen der 
anwesenden und fehlenden Mitglieder, die Tagesordnung, die gefassten Be-
schlüsse im Wortlaut und alle ausdrücklich zum Zweck der Niederschrift ab-
gegebenen Erklärungen enthalten sein müssen. Die Niederschrift wird vom 
Bischof zur Bekanntgabe an die Seelsorger freigegeben. Sie gehört zu den 
amtlichen Akten des Seelsorgerates und des Bischöflichen Ordinariates und 
ist dort aufzubewahren.

(6)		 Näheres über den Geschäftsablauf regelt die Geschäftsordnung des Seelsor-
gerates.
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§ 80 Einberufung der Berufsgruppen im Seelsorgerat

Jede Berufsgruppe kann auf Antrag mindestens eines Drittels ihrer eigenen Mit-
glieder unter Angabe einer Tagesordnung zu einer Sitzung zusammenkommen, 
sofern Fragen beraten werden sollen, die ausschließlich diese eine Berufsgruppe 
betreffen.
Über die Einberufung der Mitglieder einer Berufsgruppe sind die anderen Mit-
glieder des Seelsorgerates unter Angabe der Tagesordnung zu informieren.
Der Bischof wird bei seiner Verhinderung einen Bevollmächtigten als Gesprächs-
partner in die Sitzung entsenden.

§ 81 Ausschüsse des Seelsorgerates

(1)		 Der Seelsorgerat kann besondere Aufgaben durch Ausschüsse wahrnehmen 
lassen.

(2)		 Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Seelsorgerat berufen.

(3)		 Die Ausschüsse arbeiten im Auftrag des Seelsorgerates und sind diesem ver-
antwortlich.

(4)		 Zu den Sitzungen der Ausschüsse können Fachleute hinzugezogen werden.

(5)		 Näheres über den Geschäftsablauf regelt die Geschäftsordnung des Seelsor-
gerates.

F. Der Ordensrat

§ 82 Begriffsbestimmung

Der Ordensrat ist die Arbeitsgemeinschaft der Orden und geistlichen Gemein-
schaften im Bistum Limburg. Er vertritt deren Mitglieder, unbeschadet der Zu-
ständigkeit ihrer Ordensleitungen.

§ 83 Zusammensetzung des Ordensrates

(1)		 Dem Ordensrat gehören an
	 a)	 bis zu 12 gewählte Ordensleute
	 b)	 bis zu drei durch den Bischof von Limburg auf Vorschlag des Ordensrates 

zusätzlich berufenen Ordensleute mit Stimmrecht;
	 c)	 der Bischofsvikar für die Ordensinstitute und Geistlichen Gemeinschaften 

im Bistum Limburg ohne Stimmrecht.
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(2)		 Der Sekretär des Ordensrats. Er nimmt an den Sitzungen teil und hat Mitspra-
cherecht.

(3)		 Die Wahl der Mitglieder wird in einer eigenen Ordnung geregelt.

(4)		 Der Bischof ist zu den Sitzungen des Ordensrates einzuladen.

§ 84 Vorstand des Ordensrates

(1)		 Der Vorstand besteht aus
	 a)	 dem Vorsitzenden,
	 b)	 zwei stellvertretenden Vorsitzenden,

		 Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Ordensrat gewählt. Die Reihen-
folge der Stellvertretung des Vorsitzenden wird bei der Wahl festgelegt.

(2)		 Der Bischofsvikar für die Ordensinstitute und Geistlichen Gemeinschaften 
und der Sekretär nehmen an den Sitzungen des Vorstandes teil. Beide haben 
Mitspracherecht.

(3)	 	Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Ordensrates vor; er sorgt für die 
Durchführung der Beschlüsse des Ordensrates.

(4)	 	Der Vorsitzende vertritt den Ordensrat in der Öffentlichkeit.

§ 96 Aufgaben des Ordensrates

(1)		 Zu den Aufgaben des Ordensrates gehören insbesondere
	 a)	 Information und Beratung der Bistumsleitung in Fragen, die das Leben 

und die Dienste der Orden betreffen;
	 b)	 Kooperation mit dem Bischöflichen Ordinariat und den diözesanen Gre-

mien, insbesondere hinsichtlich der Mitwirkung der Ordensleute im kirch-
lichen Leben des Bistums;

	 c)	 Vorschlag von Ordensleuten, die durch den Bischof zusätzlich in den Or-
densrat berufen werden;

	 d)	 Vorschläge zur Wahl in synodale Gremien;
	 e)	 Förderung der Kontakte und des Gedankenaustausches zwischen Bistum 

und Orden;
	 f )	 Förderung der Kontakte der Ordensgemeinschaften untereinander. Orga-

nisation und Durchführung bzw. Koordination der gemeinsamen Veran-
staltungen von Orden und Geistlichen Gemeinschaften auf Bistumsebene 
(Bildungsangebote, Ordenstag u.a.);

	 g)	 Beratung und Verwirklichung gemeinsamer Anliegen;
	 h)	 Kontakte und Austausch mit anderen Gruppen und Gemeinschaften im 

kirchlichen Raum.

SynO



58

(2)		 In allen Fragen, die Leben und Dienst der Orden im Bistum Limburg betref-
fen, ist der Ordensrat einzubeziehen. Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
hat er Anspruch auf die notwendigen Informationen seitens des Bischöfli-
chen Ordinariates.

§ 86 Arbeitsweise des Ordensrates

(1)		 Der Ordensrat tritt wenigstens zweimal jährlich zusammen; darüber hinaus, 
wenn wichtige Fragen zur Entscheidung oder Stellungnahme anstehen.

		 Der Vorstand lädt zu den Sitzungen unter Angabe einer Tagesordnung ein.

(2)		 Der Ordensrat muss einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder dies 
mit Angabe einer Tagesordnung beantragt.

(3)		 Die Sitzungen des Ordensrates sind für alle Ordensleute des Bistums öffent-
lich.

(4)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen.

(5)		 Näheres über den Geschäftsablauf des Ordensrates ist in der Geschäftsord-
nung des Ordensrates geregelt.

G. Der Rat der Gemeinden von Katholiken
anderer Muttersprache

§ 87 Begriffsbestimmung

Der Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache vertritt die im Bis-
tum Limburg lebenden Katholiken anderer Muttersprache.

§ 88 Zusammensetzung

(1)		 Dem Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache gehören je zwei 
aus jedem Gemeinderat von Katholiken anderer Muttersprache gewählte Ver-
treter an.

(2)		 Der Referent für die Belange der Katholiken anderer Muttersprache im Bischöfli-
chen Ordinariat nimmt an den Sitzungen des Rates der Gemeinden von Katholi-
ken anderer Muttersprache teil. Er hat Mitspracherecht.
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§ 89 Vorstand

(1)		 Der Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache bildet einen 
Vorstand. Dieser besteht aus

	 a)	 dem gewählten Vorsitzenden,
	 b)	 zwei Stellvertretern.
		  Die Reihenfolge der Stellvertreter wird bei der Wahl geregelt.

(2)		 Der Referent für die Belange der Katholiken anderer Muttersprache im Bi-
schöflichen Ordinariat wird zu den Sitzungen des Vorstandes eingeladen.

(3)		 Der Vorstand ist dem Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Mutter-
sprache gegenüber verantwortlich für eine ordnungsgemäße Abwicklung 
der Geschäfte des Rates der Gemeinden von Katholiken anderer Mutterspra-
che. Der Vorstand bereitet die Sitzungen vor und sorgt für die Durchführung 
der Beschlüsse des Rates der Gemeinden von Katholiken anderer Mutter-
sprache.

(4)		 Der Vorstand vertritt den Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Mut-
tersprache.

§ 90 Aufgaben

(1)		 Der Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache hat insbeson-
dere folgende Aufgaben

	 a)	 Vertretung der Katholiken anderer Muttersprache gegenüber den syno-
dalen Gremien und Vertretung ihrer Belange gegenüber dem Bischöfli-
chen Ordinariat;

	 b)	 Information und Beratung der Bistumsleitung in Fragen betreffend die 
Katholiken anderer Muttersprache;

	 c)	 Unterstützung der Selbstvertretung der Katholiken anderer Mutterspra-
che im kirchlichen Bereich;

	 d)	 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden von Katholiken 
anderer Muttersprache sowie zwischen den Gemeinden von Katholiken 
anderer Muttersprache und den synodalen Gremien;

	 e)	 Bearbeitung von Vorlagen für die Diözesanversammlung und den Diö-
zesan-synodalrat;

	 f )	 Erstellung einer Vorschlagsliste für die Zuwahl in die Diözesanversamm-
lung gemäß § 56 Abs. 1 Buchst. c SynO;

	 g)	 Wahl von zwei Vertretern für den Diözesansynodalrat;
	 h)	 Vorschlag von Kandidaten für die Zuwahl in den Diözesansynodalrat;
	 i)	 Vorschlag von Kandidaten für den Diözesankirchensteuerrat.
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§ 91 Arbeitsweise

(1)		 Der Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache tritt bei Be-
darf, wenigstens jedoch zweimal jährlich zusammen. Der Vorsitzende lädt 
mindestens zwei Wochen vorher zu den Sitzungen mit Angabe der Tages-
ordnung ein.

(2)		 Darüber hinaus muss der Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Mut-
tersprache einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder dies mit An-
gabe einer Tagesordnung verlangt.

(3)		 In besonderen Eilfällen kann der Vorstand durch einen einstimmigen Be-
schluss mit einer Frist von achtundvierzig Stunden einladen. In diesem Fall ist 
das Gremium nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Gemeinden vertre-
ten ist.

(4)		 Der Vorsitzende leitet die Sitzung. Die Gesprächsleitung kann jedem Mitglied 
des Gremiums übertragen werden.

(5)		 Zu Beginn einer jeden Sitzung ist die Beschlussfähigkeit festzustellen, über 
das Protokoll der vorhergehenden Sitzung zu befinden und die Tagesord-
nung festzusetzen.

(6)		 Die Sitzungen des Rates der Gemeinden von Katholiken anderer Mutterspra-
che sind öffentlich. Zu einzelnen Punkten der Tagesordnung kann der Rat 
der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache die Öffentlichkeit 
ausschließen.

(7)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der wenigstens 
die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder, die Tagesordnung, 
die gefassten Beschlüsse im Wortlaut und alle ausdrücklich zum Zweck der 
Niederschrift abgegebenen Erklärungen enthalten sein müssen. Die Nie-
derschrift ist den Mitgliedern, den Gemeinderäten der Gemeinden von 
Katholiken anderer Mutter-sprache und in deutscher Sprache dem Diözes-
ansynodalamt zuzuleiten; sie ist bei den amtlichen Akten des Diözesansyno-
dalamtes aufzubewahren.
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H. Der Diözesankirchensteuerrat

§ 92 Begriffsbestimmung

Der Diözesankirchensteuerrat ist ein selbständig entscheidendes Gremium, das 
mit der Diözesankirchensteuer zusammenhängende Aufgaben gemäß den Vor-
schriften dieser Ordnung wahrnimmt.

§ 93 Zusammensetzung

(1)	 	Dem Diözesankirchensteuerrat gehören an
	 a)	 zehn gewählte Mitglieder, die von den in § 61 Abs. 1 Buchst b, c, f und g 

genannten Mitgliedern des Diözesansynodalrates gemäß der „Ordnung 
für die Wahl von Mitgliedern des Diözesankirchensteuerrates durch Mit-
glieder des Diözesansynodalrates“ gewählt werden und einem anderen 
synodalen Gremium nicht angehören müssen;

	 b)	 Als geborene Mitglieder kraft Amtes:
	 -	 der Generalvikar und der Bischöfliche Bevollmächtigte mit einem Stimm-recht, 

wobei die Vorgenannten zu Beginn der Amtszeit des Diözesankirchen-steuer-
rates festlegen, wer das Stimmrecht wahrnimmt; bei Nichtteilnahme des Wahr-
nehmungsberechtigten nimmt die andere Person das Stimmrecht wahr;

	 -	 der Justitiar des Bistums;
	 -	 der Diözesanökonom, der mit beratender Stimme geschäftsführend an den Sit-

zungen teilnimmt.
	 c)	 zwei weitere Mitglieder des Bistumsteams, die vom Bischof auf Vorschlag des 

Bistumsteams berufen werden;
	 d)	 drei von den unter a, b und c genannten Personen hinzugewählte Mitglie-

der. Diese sollen besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet 
des Finanz-, Steuer- und Rechtswesens haben und dürfen nicht im kirchli-
chen Dienst im Bereich des Bistums Limburg stehen.

(2)		 Die in Abs. 1 Buchst. b und c genannten Personen sind in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder des Diözesankirchensteuerrates an Weisungen nicht gebunden.

(3)		 Zu den Sitzungen des Diözesankirchensteuerrates sind einzuladen
	 a)	 der Bischof;
	 b)	 einer der Präsidenten der Diözesanversammlung.

		 Sie können jederzeit das Wort ergreifen.

(4)		 Der Vorsitzende kann die zuständigen Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariates 
zu einem ihr Sachgebiet betreffenden Punkt der Tagesordnung einladen. Er muss 
dieses tun auf Verlangen des Diözesankirchensteuerrates. Entsprechendes gilt für 
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die Beteiligung von Sachverständigen.

§ 94 Wählbarkeit

(1)		 Für die Wählbarkeit gelten die in § 2 Abs. 1 Buchst. a bis d genannten Voraus-
setzungen.

(2)		 Nicht wählbar ist derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegen-
heiten ein Betreuer nicht nur vorübergehend nach staatlichem Recht bestellt 
ist.

§ 95 Amtszeit

(1)		 Die in § 93 Abs. 1 Buchst. a, c und d genannten Mitglieder werden für die 
Amtsdauer des jeweiligen Diözesansynodalrates bestellt. Sie scheiden aus 
mit dem Beginn der konstituierenden Sitzung des nachfolgenden Diözesan-
kirchensteuerrates.

(2)		 Wiederwahl und Wiederberufung sind zulässig.

(3)		 Zu Beginn ihrer Amtszeit werden die Mitglieder durch den Generalvikar auf 
die Erfüllung ihrer Aufgaben sowie auf die Wahrung des Sitzungsgeheimnis-
ses und des Steuergeheimnisses verpflichtet.

§ 96 Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft 
und Bestellung von Ersatzmitgliedern

(1)		 Die Mitgliedschaft im Diözesankirchensteuerrat endet,
	 a)	 wenn die Wählbarkeit entfällt;
	 b)	 wenn der Rücktritt erklärt wird;
	 c)	 wenn eine Abberufung erfolgt.

(2)	 	Eine Abberufung ist möglich wegen Pflichtwidrigkeit oder Ärgernis erregen-
den Lebenswandels

	 a)	 von den in § 93 Abs. 1 Buchst. a genannten Mitgliedern auf Antrag des 
Diözesankirchensteuerrates durch den Bischof gemäß § 5 Abs. 3;

	 b)	 von den in § 93 Abs. 1 Buchst. c genannten Mitgliedern durch den Bischof 
nach Anhörung des Betroffenen und des Diözesankirchensteuerrates;

	 c)	 von den in § 93 Abs. 1 Buchst. d genannten Mitgliedern durch Beschluss 
des Diözesankirchensteuerrates nach Anhörung des Betroffenen und des 
Bischofs.

(3)		 Scheidet ein Mitglied gemäß §  93 Abs. 1 Buchst. a oder c oder d vorzeitig 
aus, so ist für den Rest der Amtsdauer unverzüglich ein Ersatzmitglied in der-
selben Weise zu bestellen, in der das ausgeschiedene Mitglied bestellt wur-
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de.

§ 97 Vorsitz

(1)		 Nach der Zuwahl gemäß § 93 Abs. 1 Buchst. d wählt der Diözesankir-
chen-steuerrat für die Dauer seiner Amtszeit aus den in § 93 Abs. 1 Buchst. a 
und d genannten Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden.

(2)		 Bis zur Wahl des Vorsitzenden führt der Generalvikar den Vorsitz im Diö-
zesankirchensteuerrat.

§ 98 Aufgaben

(1)		 Der Diözesankirchensteuerrat hat die Aufgaben,
	 a)	 den Haushaltsplan zu beschließen;
	 b)	 die Hebesätze für die Diözesankirchensteuer festzusetzen;
	 c)	 den Jahresabschluss festzustellen;
	 d)	 über Art und Umfang der Prüfung des Jahresabschlusses zu beschließen 

und den Abschlussprüfer zu wählen;
	 e)	 vor der Berufung und der Abberufung des Diözesanökonomen angehört 

zu werden;
	 f )	 über die Entlastung des Diözesanökonomen zu beschließen;
	 g)	 dem Diözesanbischof die Mitglieder des Diözesanvermögensverwal-

tungsrates zur Ernennung vorzuschlagen und
	 h)	 bei der Änderung von Zwecken sowie bei der Aufhebung aus Kirchen-

steuermitteln gespeister Stiftungen nach Maßgabe der jeweiligen Sat-
zung mitzuwirken.

(2)		 Bei der Beschlussfassung über Haushaltsplan und Hebesatz ist zu berücksich-
tigen der Finanzbedarf der Kirchengemeinden, des Bistums, des Verbandes 
der Diözesen Deutschlands, der kirchlichen oder katholischen Werke und 
Einrichtungen sowie der Finanzbedarf für überdiözesane und sonstige kirch-
liche Zwecke.

(3)		 Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes hat der Diözesankirchensteuerrat 
überdies 

	 a)	 die vom Diözesansynodalrat festgelegten pastoralen Grundsätze zu be-
rücksichtigen;

	 b)	 anderweitige Zuständigkeiten und Rechte Dritter zu wahren.

§ 99 Arbeitsweise

(1)		 Der Diözesankirchensteuerrat wird vom Vorsitzenden einberufen. Er tritt 
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nach Bedarf, wenigstens jedoch zweimal im Jahr zusammen. Er muss einbe-
rufen werden, wenn ein Viertel der Mitglieder dies beantragt.

(2)		 Zu den Sitzungen werden die Mitglieder spätestens zwei Wochen vorher 
schriftlich gegen Empfangsbestätigung unter Angabe der Tagesordnung 
eingeladen. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit der Einladung ist bei Versand 
durch die Post das Datum ihrer Einlieferung, andernfalls das Datum der Emp-
fangsbestätigung. In Eilfällen kann der Vorsitzende die Einberufungsfrist bis 
auf drei Tage verkürzen.

(3)		 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der die Namen der 
anwesenden und fehlenden Mitglieder, die Tagesordnung, die gefassten 
Beschlüsse im Wortlaut und alle ausdrücklich zum Zweck der Niederschrift 
abgegebenen Erklärungen enthalten sein müssen. Die Niederschrift ist vom 
Vorsitzenden oder vom stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren 
Mitgliedern, die bei der Sitzung anwesend waren, zu unterzeichnen. Sie wird 
den Mitgliedern, dem Bischof und dem Präsidenten der Diözesanversamm-
lung zugesandt.

(4)		 Für einen Beschluss über die Festsetzung der Hebesätze für die Diözesankir-
chen-steuer holt das Bischöfliche Ordinariat die staatlichen Genehmigungen 
ein und veranlasst die Veröffentlichung im Amtsblatt des Bistums Limburg.

§ 100 Finanzausschuss des Diözesankirchensteuerrates

Zur Vorbereitung der Sitzungen des Diözesankirchensteuerrates sowie zur Wahr-
nehmung der im Rahmen der Anlagengrundsätze für das Bistum Limburg zuge-
wiesenen Aufgaben richtet der Diözesankirchensteuerrat einen Finanzausschuss 
ein. Mitglieder sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und bis zu 
vier weitere Mitglieder aus den in § 93 Abs. 1 Buchst. a und d genannten Perso-
nen, welche in geheimer Wahl bestimmt werden. Der Diözesanökonom nimmt 
mit beratender Stimme an den Sitzungen des Finanzausschusses teil. Ihm obliegt 
zudem die Geschäftsführung. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift nach den 
Grundsätzen des § 99 Abs. 3 anzufertigen.

§ 101 Beschlüsse

(1)		 Der Diözesankirchensteuerrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß ein-
geladen wurde und wenigstens elf Mitglieder anwesend sind. Er ist stets be-
schlussfähig, wenn mit der gleichen Tagesordnung zum zweiten Mal eingela-
den und auf die Folge der Beschlussfähigkeit aus diesem Grund hingewiesen 
wurde.

(2)		 Wurde allgemein nicht vorschriftsmäßig eingeladen, so kann ein Beschluss 
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nur gefasst werden, wenn alle Mitglieder anwesend sind und niemand wi-
derspricht. Wurde ein nicht erschienenes Mitglied nicht ordnungsgemäß 
eingeladen, so kann es innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung den 
gefassten Beschlüssen schriftlich beim Vorsitzenden widersprechen, mit 
der Folge, dass der Diözesan-kirchensteuerrat erneut zur Beratung und Be-
schlussfassung einzuberufen ist.

(3)		 Die Beschlüsse des Diözesankirchensteuerrates werden unbeschadet der 
Vorschrift des § 102 Abs. 2 mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder gefasst. Beschlüsse gemäß § 96 Abs. 2 Buchst. a und c, die auf 
Ausschluss eines Mitgliedes zielen, bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder; das betroffene Mitglied hat weder Teilnahme- noch 
Stimmrecht.

(4)		 Abstimmungen erfolgen geheim, wenn ein anwesendes Mitglied dies bean-
tragt. Wahlen und Abstimmungen gemäß § 96 Abs. 2 Buchst. a und c sind 
stets geheim.

(5)		 Hat bei der Beschlussfassung ein Mitglied mitgewirkt, bei dem nachträglich 
festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft nicht vor-
gelegen haben oder entfallen sind, wird die Gültigkeit der unter seiner Mit-
wirkung zu Stande gekommenen Beschlüsse nicht berührt.

§ 102 Einspruchsrecht des Bischofs

(1)		 Gegen die vom Diözesankirchensteuerrat gefassten Beschlüsse hat der Bi-
schof ein Einspruchsrecht. Dieses Einspruchsrecht ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Niederschrift an den Bischof auszuüben und dem 
Vorsitzenden des Diözesankirchensteuerrates mitzuteilen.

(2)		 In diesem Falle berät der Diözesankirchensteuerrat unter Berücksichtigung 
des Einspruchs des Bischofs binnen eines Monats nach Zugang des Ein-
spruchs des Bischofs an den Vorsitzenden des Diözesankirchensteuerrates 
erneut. Hält der Diözesankirchensteuerrat aufgrund erneuter Beratungen 
seinen Beschluss mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder 
aufrecht, so ist diese Entscheidung endgültig. Kommt eine solche Entschei-
dung nicht zustande, so entscheidet der Bischof endgültig.

+ Dr. Georg Bätzing			   Prof. Dr. Peter Platen
Bischof von Limburg			   Kanzler der Kurie
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zuletzt geändert Amtsblatt 12-2025:
Gemäß § 13 der Ordnung für das Normsetzungsverfahren (Gesetzgebungsverfahren) 
im Bistum Limburg ist vorliegende Änderung auf zwei Jahre bis zum 15. November 
2027 befristet.
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